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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Die Gemeinde Merzen plant die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 23
,Sondergebiet GroBbatteriespeicher, westlich der StraBe Im Hackemoor®, die mit der 45. Ande-
rung des Flachennutzungsplans (FNP) der Samtgemeinde Neuenkirchen (Anderungsbereich Mer-
zen) einhergeht. Beide Bauleitplanverfahren sollen gemaB § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren
durchgefuhrt werden und umfassen den deckungsgleichen Geltungsbereich. Dieser weist eine
Gesamtflache von etwa 7 ha auf. (vgl. Abb. 1-1)

Die Harmony Energy BESS 189 MZN GmbH plant innerhalb des Geltungsbereichs den Neubau
und den Betrieb einer netzgekoppelten Batteriespeicheranlage (BESS) mit Projektumspannwerk,
Trasse, Zaunanlage und zugehorigen AuBen- und Nebenanlagen zur Speicherung und Ausspei-
cherung von Strom am Umspannwerk in Merzen. Das Vorhaben befindet sich in der Mitgliedsge-
meinde Merzen der Samtgemeinde Neuenkirchen im Norden des Landkreises Osnabrtck und
liegt westlich des 380-kV-Umspannwerks (Netzverknupfungspunkt) der Amprion GmbH. Das
BESS weist eine geplante Leistung von 300 MW auf und soll mittels eines Erdkabels mit dem Netz-
verknupfungspunkt verbunden werden. Die geplante Erdkabeltrasse ist nicht Gegenstand der
beiden Bauleitplanverfahren.

Die 45. Anderung des FNP der Samtgemeinde Neuenkirchen (Anderungsbereich Merzen) zielt auf
eine Darstellung des Anderungsbereichs als ,,Sonderbauflache mit Zweckbestimmung Batterie-
speicher und Umspannwerk® ab.

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 23 soll der Geltungs-
bereich vorwiegend als ,,sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung Batteriespeicheranlagen
(SO1 und SO2)“ sowie als ,,Batteriespeicher und Umspannwerke (SO3)“ abgesichert werden. Zu-
satzlich sind zum aktuellen Verfahrenstand Festsetzungen zu 6ffentlichen und privaten Grinfla-
chen (8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) getroffen worden. Fur die Details des Konzepts der Grunanlagen
wird auf das Kapitel 2 des Umweltberichts verwiesen.

Die Grabenstruktur im zentralen Geltungsbereich wird gemaB §9 Abs. 1 Nr.16 a) BauGB als
~Wasserflache“ festgesetzt und von den 6ffentlichen Grinflachen mit der ,,Zweckbestimmung
Raumstreifen” begleitet.

Fur das ostliche Sondergebiet des Geltungsbereichs sind zwei ,Einfahrtsbereiche“ festgelegt, die
im Bereich angrenzend an die Anpflanzflachen an die Ostlich gelegene StraBe ,,lm Hackemoor*
angeschlossen sind. Fur das westliche Sondergebiet sind ebenfalls zwei ,,Einfahrtsbereiche*
festgelegt, die an den slidlich des Geltungsbereichs verlaufenden Feldweg anschlieBen.
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M) NS
Abb. 1-1: Lage des Vorhabens (rote Umrandung) und des 200-m-Untersuchungsgebiets (schwarze
Umrandung)

Fur das beschriebene Vorhaben ist ein Artenschutzbeitrag (ASB) zu erstellen. Dieser dient der Be-
ricksichtigung der artenschutzrechtlichen Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG), mit denen die europarechtlichen Vorgaben in nationales Recht umgesetzt wurden.

Zur Berucksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG wird
geprift, ob das Planvorhaben mit den gesetzlichen Vorgaben des BNatSchG vereinbarist. Geman
§ 44 Abs. 5 BNatSchG bezieht sich diese Prufung auf die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
und die europédischen Vogelarten. Im vorliegenden Artenschutzbeitrag werden die Ergebnisse do-
kumentiert und zusammenfassend dargestellt.
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2 GRUNDLAGEN

2.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN

GemaB dem § 44 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) besteht die aus Art. 12 der
FFH-Richtlinie (FFH-RL) und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) abgeleitete Rechtspflicht, die
Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren ent-
sprechend den europaischen Bestimmungen zu prufen. Die Prognose der artenschutzrechtli-
chen Tatbestande erfolgt durch Prifung der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG.
Hierzu zahlen die Zugriffsverbote nach Abs. 1, wie sie nachfolgend zitiert werden:

»(1) Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschutzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen oder zu tdten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu bescha-
digen oder zu zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschutzten Arten und der europaischen Vogelarten wahrend
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich
zu storen; eine erhebliche Stoérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschutzten Arten
aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstdren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschutzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstéren

(Zugriffsverbote).“

Der Verbotstatbestand der Totung (Nr. 1) umfasst samtliche Aktivitaten, welche den Tod, die Ver-
letzung oder den Fang eines Tieres zur Folge haben. Eine Tétung kann auch vorliegen, wenn durch
eine Handlung der Tod nicht unmittelbar herbeigeflihrt wird, aber praktisch unvermeidbarist. Der
Verbotstatbestand ist auf das Individuum bezogen und — soweit mdglich und verhaltnismaBig —

zu vermeiden.

Unabwendbare Tierkollisionen, wie sie sich durch zufalliges Hineinlaufen oder Hineinfliegen ein-
zelner Individuen in den vorhabenbedingten Gefahrenbereich (Verkehr, Windrader, Freileitungen
etc.) ergeben kdnnen, sind als allgemeines Lebensrisiko anzusehen. Das Tétungsverbotistin die-
ser Konstellation erst dann gegeben, wenn sich das Totungsrisiko vorhabenbedingt in signifikan-
ter Weise erhoht (vgl. § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG). Vergleichbares gilt auch flir Bautatigkei-
ten.

\
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Wird das baubedingte Tétungsrisiko durch VermeidungsmaBnahmen bereits bis zur Schwelle des
allgemeinen Lebensrisikos, dem die Individuen der jeweiligen Art ohnehin unterliegen, gesenkt,
kann nach dem Maf3stab praktischer Vernunft keine weitergehende artenschutzrechtliche Ver-
antwortlichkeit bestehen. Das artenschutzrechtliche Tétungsverbotist auch in diesem Fall nicht
erfullt.

Eine erhebliche Storung (Nr. 2) im artenschutzrechtlichen Sinne setzt voraus, dass eine Einwir-
kung auf das Tier erfolgt, die von diesem als negativ wahrgenommen wird. Bau- oder betriebsbe-
dingt kann dies insbesondere durch Beunruhigungen und Scheuchwirkungen, z. B. infolge von
Bewegung (Bautatigkeiten), Larm, Licht oder Erschutterungen, eintreten.

Dabei sind lediglich solche Stérungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population
auswirken, als erheblich einzustufen, sodass der Verbotstatbestand erfullt wird. Der Begriff der
lokalen Population ist rechtlich nicht eindeutig definiert und im artenschutzrechtlichen Kontext
von rein biologischen Populationsbegriffen zu unterscheiden. Die LANA (2010) definiert die lokale
Population in Anlehnung an KIEL (2007, S. 17.) als ,eine Gruppe von Individuen einer Art, die eine
Fortpflanzungs- oder Uberdauerungsgemeinschaft bilden und einen zusammenhéngenden Le-
bensraum gemeinsam bewohnen.“ Lokale Populationen sind i. d. R. artspezifisch und unter Be-
ricksichtigung der Gegebenheiten des Einzelfalls abzugrenzen.

»Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist immer dann anzunehmen,
wenn sich als Folge der Stérung die GréBe oder der Fortpflanzungserfolg der lokalen
Population signifikant und nachhaltig verringert. Bei haufigen und weit verbreiteten
Arten fihren kleinrdumige Stérungen einzelner Individuen im Regelfall nicht zu einem
VerstoB gegen das Stérungsverbot. Demgegentiber kann bei landesweit seltenen Ar-
ten mit geringen PopulationsgréBen eine signifikante Verschlechterung bereits dann
vorliegen, wenn die Fortpflanzungsfahigkeit, der Bruterfolg oder die Uberlebenschan-
cen einzelner Individuen beeintrachtigt oder geféhrdet werden®. (LANA 2010)

Das Beschadigungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten (Nr. 3) betrifft alle Orte im Ge-
samtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf des Fortpflanzungsgeschehens bendtigt werden,
bzw. die Orte, die regelmaBig zum Ruhen oder Schlafen aufgesucht werden. Nahrungs- und Jagd-
bereiche unterliegen zunachst nicht diesem Verbotstatbestand. Eine Beschadigung dieser Berei-
che kann jedoch dann den Tatbestand erflullen, wenn es durch die Beschadigung zu einem Funk-
tionsverlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kommt.

Entscheidend flr das Vorliegen einer Beschadigung ist die Feststellung, dass eine Verminderung
des Fortpflanzungserfolgs oder der Ruhemoglichkeiten wahrscheinlich ist, was sowohl unmittel-
bare materielle Verluste bzw. Beeintrachtigungen der Fortpflanzungs- und Ruhestatte als auch
Funktionsverluste durch dauerhafte mittelbare Beeintrachtigungen wie Larm oder Erschutterun-
gen einschlieBt, wenn dadurch die Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte nachhaltig be-
eintrachtigt wird bzw. entfallt.

T BVerwG, Urt.v. 8.1.2014 -9 A 4/13 —, juris, Rdnr. 99
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Auch Beeintrachtigungen essenzieller Nahrungs- und Jagdbereiche konnen das Eintreten der Ver-
botstatbestdnde auslosen, wenn beispielsweise die Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhe-
statte hierdurch nicht mehr erfullt wird.

Um unter den Schutz der Vorschrift zu fallen, missen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten nicht
dauerhaft von Individuen der jeweiligen Art genutzt werden. Erfolgt die Nutzung regelmaBig, so
greiftdas Verbot auch in Zeiten, in denen die Lebensstatte nicht genutzt wird. Die Beseitigung von
Baumen, welche im Sommer regelmaBig als Fledermausquartier oder Horstplatz genutzt werden,
erfullt somit auch dann den Verbotstatbestand, wenn die Fallung im Winter erfolgt.

Bei nicht standorttreuen Arten, die ihre Lebensstatten regelmaBig wechseln und nicht erneut nut-
zen, ist die Zerstorung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestatte auBerhalb der Nutzungszeiten da-
gegen kein VerstoB gegen die artenschutzrechtlichen Vorschriften.

Der Verbotstatbestand der Zerstorung oder Beschadigung der Pflanzen sowie ihrer Wuchsstand-
orte (Nr. 4) umfasst neben den verschiedenen Entwicklungsformen auch den unmittelbaren Le-
bensbereich der Pflanze einschlieBlich der furihre Erhaltung erforderlichen Standortfaktoren. Be-
eintrachtigungen kdonnen sich mithin nicht nur durch direkte Fldcheninanspruchnahme, sondern
auch durch indirekte Beeintrachtigungen wie Grundwasserabsenkungen oder Eutrophierung er-
geben.

Da das geplante Vorhaben der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung unterliegt, greifen die
Sonderregelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG. Demnach sind fur nach § 15 Abs. 1 BNatSchG un-
vermeidbare Beeintrachtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1
oder Abs. 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behorde durchgefihrt werden, die zuvor erlau-
terten Verbotstatbestande auf die europaisch geschutzten Arten beschrankt. Zu berticksichtigen
sind die Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie samtliche wild lebende européaische Vogel-
arten. Die Ubrigen, lediglich national geschutzten Arten sind im Rahmen der Eingriffsregelung zu
behandeln. Zudem liegt ein VerstoB gegen

1) das Totungs- und Verletzungsverbot nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeintrachtigung
durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tétungs- und Verletzungsrisiko fur Exemplare der
betroffenen Arten nicht signifikant erhdht und diese Beeintrachtigung bei Anwendung der ge-
botenen, fachlich anerkannten SchutzmaBnahmen nicht vermieden werden kann,

2) das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschadi-
gung oder Zerstorung ihrer Entwicklungsformen nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Tiere
oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen MaBnahme, die auf den
Schutz der Tiere vor Totung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme,
Beschadigung oder Zerstorung und die Erhaltung der dkologischen Funktion der Fortpflan-
zungs- oder Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang gerichtet sind, beeintrachtigt wer-
den und diese Beeintrachtigungen unvermeidbar sind,

3) das Verbot nach Abs. 1 Nr. 3 nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang
erfullt wird.
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Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG kénnen - soweit erforderlich — auch vorgezogene AusgleichsmaB-
nahmen festgesetzt werden.

Mithilfe dieser sog. CEF-MaBnahmen (continuous ecological functionality-measures) kann ge-
wahrleistet werden, dass trotz Beschadigung oder Zerstdrung die 6kologische Funktion der Fort-
pflanzungs- oder Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang ununterbrochen undin vollem Um-
fang weiterhin erfallt wird.

Nach 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG kdnnen zustandige Behdrden von den Verboten des 8§ 44 BNatSchG
im Einzelfall Ausnahmen zulassen:

1. ,zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirt-
schaftlicher Schaden,

2. zum Schutz der naturlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,

3. fur Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken die-
nende MaBnahmen der Aufzucht oder kiinstlichen Vermehrung,

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der 6ffentlichen Sicherheit, einschlieBlich der
Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevdlkerung oder der maBgeblich glnstigen Auswir-
kungen auf die Umwelt oder

5. ausanderen zwingenden Grunden des uberwiegenden 6ffentlichen Interesses einschlieBlich
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.“

Voraussetzungen fur solch eine Ausnahme sind jedoch, dass keine zumutbaren Alternativen ge-
geben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, so-
weit nicht Art. 16 Abs. 1 FFH-RL weitergehende Anforderungen enthalt. Art. 16 Abs. 3 FFH-RL und
Art. 9 Abs. 2 VS-RL sind zu beachten.

Wenn die Durchfuhrung der Vorschrift zu einer unzumutbaren Belastung fuhren wurde, kann eine
Befreiung nach 8 67 BNatSchG von den Verboten des § 44 beantragt werden. Diese Regelung be-
zieht sich jedoch auf seltene Einzelfalle.

2.2 PRUFVERFAHREN

Das im vorliegenden Artenschutzbeitrag zur Anwendung kommende Prufverfahren folgt den me-
thodischen Vorgaben der ,Niedersachsischen Landesbehorde flir StraBenbau und Verkehr”
(»Anwendung der RLBP (Ausgabe 2009) bei StraBenbauprojekten in Niedersachsen®, Stand Marz
2011).

Bei der Prafung, handelt sich um ein abgeschichtetes Prufverfahren, wie es sich auch in anderen
Bundeslandern in ahnlicher Weise etabliert hat (z. B. in Nordrhein-Westfalen entsprechend der
Verwaltungsvorschrift Artenschutz (MKUNLV NRW 2016)).
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VORPRUFUNG

Die Vorprufung erfolgtin Anlage 1. In der Prifung wird durch eine Uberschlagige Prognose geklart,
ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten kdnnen. Die Beurteilung
findet auf Grundlage verfligbarer Informationen zum betroffenen Artenspektrum statt. Vor dem
Hintergrund des Vorhabentyps und der Ortlichkeit sind alle relevanten Wirkfaktoren des Vorha-
bens einzubeziehen.

Hierbei sind folgende Fragen zu kléren:

1) Sind Vorkommen wild lebender europaischer Vogelarten und/oder Arten des Anhang IV der
FFH-RL aktuell bekannt oder zu erwarten? (Artenspektrum)

2) Beiwelchen Arten sind aufgrund der Wirkungen des Vorhabens Konflikte mit den artenschutz-
rechtlichen Vorschriften moglich? (Vorpriufung der Wirkfaktoren)

Nur wenn artenschutzrechtliche Konflikte moglich sind, ist fur die betreffende Art eine vertie-
fende Art-far-Art-Betrachtung in einer nachgeordneten Stufe erforderlich.

VERTIEFENDE PRUFUNG DER VERBOTSTATBESTANDE

Eine vertiefende Prufung der Verbotstatbestande erfolgt nur fur diejenigen Arten, bei denen im
Rahmen der Vorprufung artenschutzrechtliche Konflikte nicht grundsatzlich ausgeschlossen
werden kdnnen (s. 0.). Fur diese Arten wird eine vertiefende Prufung nach Vorlage der Formblatter
der NLStBV durchgeflhrt (s. Prafprotokolle im Anhang 2). Im Ergebnis wird dargestellt, ob unter
der Voraussetzung von VermeidungsmaBnahmen oder vorgezogener AusgleichsmaBnahmen die
Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten oder nicht. Sollten auch unter Berlck-
sichtigung entsprechender MaBnahmen Verbotstatbestande eintreten, ist darzustellen, ob die
Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfillt sind. Hierzu ist ggf. zusatzlich zum Ar-
tenschutzbeitrag eine separate Ausnahmeprufung erforderlich, in der die einzelnen Ausnahme-
voraussetzungen gepruft und dargelegt werden.

AUSNAHMEVERFAHREN

In dieser Stufe wird gepruft, ob mindestens eine der Ausnahmevoraussetzungen gem. 8 45 Abs. 7
S. 1 Nr. 1 bis 5 BNatSchG vorliegt, andere zumutbare Alternativen nicht gegeben sind, sich der
Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert und insofern eine Ausnahme von
den Verboten zugelassen werden kann.

Die Stufe lll des Prufverfahrens wird nur erforderlich, wenn ein VerstoB gegen artenschutzrechtli-
che Verbote nicht vermeidbar ist.
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2.3 ARTENSPEKTRUM

2.3.1 ERMITTLUNG DER RELEVANTEN ARTEN

In §44 Abs. 5 BNatSchG wird der Anwendungsbereich der Verbotstatbestande fir nach §17
Abs. 1 oder Abs. 3BNatSchG zugelassene Eingriffe auf europaische Vogelarten und Arten des An-
hangs IV FFH-RL begrenzt. Eine Prifung der Verbotstatbestande flr weitere Arten, die in ihrem
Bestand gefahrdet sind und fur die die Bundesrepublik Deutschland in hohem MaBe verantwort-
lich ist, ist zurzeit nicht vorgesehen, da die entsprechende Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1
Nr. 2 BNatSchG noch nicht erlassen wurde. Die Bearbeitung weiterer Arten erfolgt im Zuge der
Eingriffsregelung im Umweltbericht.

Die Arten des Anhang IV FFH-RL sind grundsatzlich einer vertieften artenschutzrechtlichen Beur-
teilung zu unterziehen, soweit sie im vom Vorhaben betroffenen Bereich vorkommen und eine
Beeintrachtigung nicht auszuschlieBen ist.

Aufgrund der sehr groBen Anzahl besonders geschutzter Vogelarten wurden von der Niedersach-
sischen Landesbehorde fur StraBenbau und Verkehr methodische Hinweise zur Eingrenzung re-
levanter Arten herausgegeben (Anwendung der RLBP [Ausgabe 2009] bei StraBenbauprojekten in
Niedersachsen (NLSTBV 2011)).

Dervorliegende Artenschutzbeitrag orientiert sich im Folgenden an dieser Vorgehensweise. Dem-
nach werden bei den europaischen Vogelarten in der Regel die Arten des Anhangs | der VS-RL, die
Arten nach Art. 4 Abs. 2 der VS-RL (regelmaBig auftretende Zugvogelarten) und Arten der Roten
Liste Niedersachsens und Deutschlands (mit Status 1, 2, 3 und R, ausgewahlte Arten des Sta-
tus V) sowie Koloniebruter mit mehr als funf Paaren einer einzelartbezogenen Prufung unterzo-
gen, sofern eine Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden kann. Darldber hinaus werden dieje-
nigen Vogelarten betrachtet, die diese Kriterien zwar nicht erfullen, aber gemaB 8§ 7 Abs. 2 Nr. 14
BNatSchG streng geschuitzt sind.

Die ubrigen europaischen Vogelarten werden dkologischen Gruppen (oder auch ,,Gilden“) zuge-
ordnet, welche im Bezug zu den Wirkfaktoren des Vorhabens eine gleichartige Betroffenheit ver-
muten lassen. Fur diese haufigen, ubiquitaren Vogelarten (wie z. B. Amsel, Singdrossel, Rotkehl-
chen usw.) kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass nicht gegen die Verbote des § 44
Abs. 1 BNatSchG verstoBen wird (d. h. keine erheblichen Stérungen der lokalen Population, keine
Beeintrachtigung der dkologischen Funktion ihrer Lebensstatten sowie keine unvermeidbaren
Verletzungen oder Totungen und kein signifikant erhdhtes Tétungsrisiko).

Bezlglich des Storungstatbestandes kann davon ausgegangen werden, dass raumlich zusam-
menhangende lokale Populationen fur diese Arten groBfldchig abzugrenzen sind und i. d. R. sehr
hohe Individuenzahlen aufweisen. Vorhabenbedingte Storungen betreffen daher nur Bruchteile
der lokalen Population. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
und damit die Erflillung des Verbotstatbestandes der erheblichen Stérung kann unter diesen Vo-
raussetzungen ausgeschlossen werden.
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Da ubiquitare Vogelarten keine besonderen Habitatanforderungen stellen, wird davon ausgegan-
gen, dass die im Rahmen der Eingriffsregelung erforderlichen KompensationsmaBnahmen zur
Bewahrung des Status quo von Natur und Landschaft ausreichend sind, um die dkologische
Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang zu er-
halten. Der raumliche Zusammenhang ist fur diese Arten so weit zu fassen, dass bis zur vollen
Wirksamkeit der KompensationsmaBnahmen moglicherweise auftretende, vorubergehende Ver-
luste an Brutrevieren nicht zu einer Einschrankung der 6kologischen Funktion im raumlichen Zu-
sammenhang fuhren.

Aufgrund der weiten Verbreitung und der ubiquitaren Lebensweise vieler ,nicht-planungsrelevan-
ter” Vogelarten kann davon ausgegangen werden, dass diese Gruppe von Arten (Allerweltsarten)
in nahezu jedem Lebensraum vorkommt. Dies bedeutet, dass der Eintritt von artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestanden in Form einer Verletzung oder Tétung von Individueni. S. d. § 44 Abs. 1
Nr. 1 BNatSchG bei der Umsetzung von Bauvorhaben wahrend der Brutzeit nicht ausgeschlossen
werden kann. Andernfalls ist das Nichtvorliegen der Verbotstatbestande fur diese Arten in geeig-
neter Weise im Artenschutzbeitrag bzw. in den Verfahrensunterlagen zu dokumentieren. Eine ent-
sprechende allgemeine Begrindung wird bei der Zusammenfassung der Prifergebnisse explizit
erfolgen. Ist der Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden aufgrund der potenziell
fur diese Arten als Fortpflanzungs- und Ruhestatte und/oder anteiliges Nahrungshabitat beste-
henden Eignung der von den Planungen betroffenen Strukturen nicht sicher auszuschlieBen, so
sind geeignete VermeidungsmaBnahmen umzusetzen. Diese lassen sich Uberwiegend bereits
durch die Berlicksichtigung einer auf Kernbrut- und Aufzuchtzeiten abgestimmten Baufeldfreima-
chung realisieren.

Eine ausfuhrliche Beschreibung dieser auch fur ,Allerweltsarten” geeigneten MaBhahmen zum
Ausschluss artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande im Sinne des § 44 BNatSchG erfolgt in
Kapitel 5 des ASB und Kapitel 9 des Umweltberichts.

2.3.2 BERUCKSICHTIGUNG SONSTIGER ARTENVOR-
KOMMEN

Auf Grundlage des Umweltschadensgesetzes (USchadG) kdonnen im Falle eines Umweltscha-
dens bestimmte Informations-, Gefahrenabwehr- und Sanierungspflichten auf den Verantwortli-
chen zukommen. Als eine Schadigung im Sinne des Gesetzes wird jeder Schaden verstanden, der
erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des glnstigen Erhal-
tungszustands der nachfolgend genannten Lebensrdume und Arten hat. Gegenstand des
USchadG sind die Arten der Anhange Il und IV der FFH-RL, Fortpflanzungs- und Ruhestatten der
Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Vogelarten des Anhangs | sowie des Art. 4 Abs. 2 (regelma-
Big auftretende Zugvogelarten) der Vogelschutzrichtlinie sowie deren Lebensraume.

Dabei werden im Untersuchungsgebiet vorkommende, nicht-relevante ,Allerweltsarten” (vgl.
Kap. 2.3.1) nicht im Rahmen dieses Artenschutzbeitrags vertieft betrachtet, sondern werden im
Zusammenhang mit der Eingriffsregelung innerhalb des Umweltberichts in Kapitel 9
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entsprechend berucksichtigt. Sofern darunter auch besonders geschutzte Arten sind (z. B. unge-
fahrdete Brutvogel), kdnnen, wie bereits in Kap. 2.3.1 beschrieben, bauzeitliche Konflikte mit den
Zugriffsverboten nach 8 44 BNatSchG i. d. R. mit einfachen, pauschalen VermeidungsmaBnah-
men (z. B. Bauzeitenregelungen) vermieden werden. Entsprechende MaBnahmen werden bei Be-
darf innerhalb des Umweltberichts definiert und decken sich im Wesentlichen mit den in Kap. 5
beschriebenen MaBnahmen, da diese fir alle Arten konfliktvermeidend wirksam sind.

Eine BerlUcksichtigung der Ubrigen Arten erfolgt weitgehend im Rahmen dieses Artenschutzbei-
trags.

2.4 VERWENDETE DATENGRUNDLAGEN

2.4.17 FAUNISTISCHE UNTERSUCHUNGEN

Die Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange findet auf Grundlage der durchgefihrten vor-
habenbedingten Kartierungen von Brutvdogeln aus dem Jahr 2024 (BMS - UMWELTPLANUNG GBR
2024) statt.

Far die Erfassung der Brutvogel wurde mittels sechs morgendlicher Ortsbegehungen und zwei
weiterer Dammerungs- bzw. Nachtbegehungen vorkommende Arten erfasst. Die Begehungen er-
folgten zwischen Anfang Marz und Mitte Juli im Jahr 2024 Gberwiegend mit dem Fahrrad oder teil-
weise zu FuB. Lediglich die abendlichen Kontrollen erfolgten teilweise aus dem PKW heraus. Die
genauen Details der Begehungstermine sind der nachfolgenden Tabelle zu enthehmen.

Wenn innerhalb eines potenziell geeigneten Lebensraums keine Rufe moglicher Arten verzeich-
netwurden, wurden Klangattrappen gemaB Sudbeck et al. (2005) angewendet. Es wurden alle er-
fassten Brutvogelarten (Rote Listen fur Niedersachsen und Deutschland sowie ungefahrdete
Brutvogelarten) punktgenau erfasst. Es erfolgte eine Auswertung der Ergebnisse gemaB And-
retzke et al. (2005) nach ,,Revieren® mit Brutnachweis oder Brutverdacht (BMS - UMWELTPLANUNG
GBR 2024).

Tab. 2-1: Erfassungstage und Wetterbedingungen der Erfassung der Brutvogel (BMS -
UMWELTPLANUNG GBR 2024)

Durchgang (Nr.) Datum Wetter ‘

N1 04.03.2024 7°C-9°C,klar, 0-1 Bft. aus N, leichter Nebel

T 19.03.2024 7°C-12°C, heiter, 0 - 1 Bft. aus N, leichter Bodennebel
T2 10.04.2024 6 °C - 10 °C, wolkig, 1 - 3 Bft. aus SW

T3 08.05.2024 11°C - 15 °C, bedeckt, 0 - 1 Bft. aus NNO

T4 27.05.2024 12°C - 20 °C, sonnig, 1 - 2 Bft. aus SO

N2 17.06.2024 15°C-18°C, klar, 0 - 2 Bft. aus W-SW
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Durchgang (Nr.) Datum Wetter ‘
T5 20.06.2024 10 °C - 19 °C, heiter - sonnig, 0 -2 Bft. aus N
T6 10.07.2024 18°C - 22 °C, bedeckt, 1 - 3 Bft. aus S, kurze Regenschauer

Abkiirzungen Durchgang
T Tagbegehung N Nachtbegehung

2.4.2 POTENZIALANALYSE

Um zu klaren, welche Arten anderer Gruppen im Wirkraum des Vorhabens vorkommen, wird des
Weiteren eine Potenzialanalyse durchgefuhrt. Die Einschatzung, ob eine Art mdglicherweise im
Plangebiet vorkommt, wird gemaB der vorrangig besiedelten ,Habitatkomplexe® (THEUNERT
2008a; THEUNERT 2008b) und aus den Angaben zur Verbreitung auf dem Quadranten 2 des TK25-
Messtischblattes (MTB) 3512 ,,Voltage“ sowie dem Quadranten 1 des MTB 3513 ,,Bramsche” in
den Vollzugshinweisen fur Arten und Lebensraumtypen (NLWKN 2011) getroffen. Die Nachweise
von Fledermausen in Niedersachsen beruhen in erster Linie auf Grundlage von ehrenamtlichen
und beruflichen Erfassungen und wurden im April 2023 aktualisiert (NLWKN 2023b). Zusatzlich
wurden fur die Potenzialanalyse die Verbreitungskarten des FFH-Berichts 2025 vom Bundesamt
flr Naturschutz herangezogen (BFN 2025).

2.5 ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGS-
GEBIETES

Das Untersuchungsgebiet zur Beschreibung und Bewertung der Schutzguter Pflanzen, Tiere und
biologische Vielfalt umfasst den Geltungsbereich und dessen Umfeld von 200 m.

Der Untersuchungsrahmen der avifaunistischen Untersuchung umfasstin Abweichung dazu zwei
Fldchen und deren Umgebung im Abstand bis 200 m und zwar neben dem hier berlcksichtigten
Geltungsbereich auch eine weiter suidlich gelegene Flache. Aufgrund von Planungsanpassungen
entfallt letztere, wahrend der nérdlich gelegene Geltungsbereich in einer kleineren Ausdehnung
beplant wird als zum Zeitpunkt der Kartierung angenommen (vgl. Abb. 2-1).

Im Folgenden werden nur die ermittelten Arten innerhalb des eingangs beschriebenen Untersu-
chungsgebiets betrachtet. Fur die auBerhalb davon erfassten Vogelarten wird auf den Kartierbe-
richt der avifaunistischen Untersuchung verwiesen (BMS - UMWELTPLANUNG GBR 2024).
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:::::umersuchungsgebiet 200 m ::::: Geltungsbereich

-
Untersuchungsgebiet Untersuchungs- Kortemeier Brokmann GmbH
. = . OststraBe 92 | 32051 Herford Tel.: +4952219739-0
AV|faUna ﬂaChe AVlfauna S!Suxs/ésir;?’!r* 42| 690766(Ssnabruck mfo@kov\ee(m;ler—bvokmanr de
Abb. 2-1: Lage des Untersuchungsgebiets, des Geltungsbereichs, der ehemaligen avifaunistischen

Untersuchungsflache und des avifaunistischen Untersuchungsgebiets.
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2.6 BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGS-
GEBIETES SOWIE DER RELEVANTEN
HABITATSTRUKTUREN

2.6.1 BIOTOPSTRUKTUR DES UNTERSUCHUNGSGEBIETS

Naturraumlich betrachtet befindet sich das Untersuchungsgebiet im Landschaftsraum ,,Bersen-
bricker Land“ der GroBlandschaft ,,Norddeutsches Tiefland“. Es ist demnach der atlantischen
biogeografischen Region zugeordnet.

Die Kartierung der Biotoptypen erfolgte am 11.09.2024 sowie eine Aktualisierung am 30.09.2025
auf der Grundlage des Kartierschlissels fur Biotoptypen in Niedersachsen (VON DRACHENFELS
2023). Das Untersuchungsgebiet wie auch der Geltungsbereich werden vor allem durch den Ha-
bitatkomplex ,,Acker” gepragt und intensiv genutzt (vgl. Abb. 2-2).

Abb. 2-2: Blick auf den Geltungsbereich in Richtung Stiidwesten (09/2025)

)
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Die Ackerflachen werden durch StraBen und Wirtschaftswege durchbrochen, die vereinzelt durch
den Habitatkomplex ,Ruderalflure® begleitet werden. Hierbei handelt es sich Uberwiegend um
halbruderale Gras- und Staudenflure mittlerer Standorte. Der Osten des Plangebietes wird durch
die asphaltierte StraBe ,,Im Hackemoor” begrenzt, welche in Nord-Stid-Richtung durch das UG
verlauft. Unmittelbar sudlich des Plangebietes verlauft ein unbefestigter Wirtschaftsweg von der
StraBe ,,Im Hackemoor” abzweigend in Richtung Stidwesten. Begleitet wird dieser von Baumhe-
cken aus starken Eichen, stellenweise mit unterstandigen einheimischen Strauchern. Die Baum-
hecke verlauft 6stlich Moorgrabens am Stidrand des Weges und westlich davon auf der Nordseite
(vgl. Abb. 2-3 und Abb. 2-4).

Abb. 2-3: Blick die StraBe ,,Im Hackemoor“ in Abb. 2-4: Blick auf die Baumhecke und den
Richtung Stiden 6stlich des Plange- landwirtschaftlichen Weg suidlich
bietes (09/2025) des Plangebietes (09/2025)

Abb. 2-5: Blick auf den Moorgraben von Su- Abb. 2-6: Grabenstruktur zwischen Waldfla-
den (09/2025) che und StraBe ,,im Hackemoor*
(09/2025)

Zusatzlich ist im Untersuchungsgebiet der Habitatkomplex ,,FlieBgewasser“ zu nennen. Der Gel-
tungsbereich wird in Nord-Sud-Richtung vom Moorgraben in geradlinigem Verlauf gequert, der
als nahrstoffreicher Graben einzustufen ist. Ein nach Nordosten abzweigender, knapp 80 m
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langer Seitengraben bildet auf seiner Lange die Grenze des Plangebietes. Der Moorgraben war
zum Zeitpunkt der Kartierung gering wasserfuhrend. Auf der Ostseite der StraBe ,,Im Hackemoor®
verlauft ein weiterer, zum Zeitpunkt der Kartierung trockener Graben. Im Bereich der Waldflache
sind fur diesen dominante Bestande des Drusigen Springkrauts zu vermerken (vgl. Abb. 2-6).

Im nordostlichen Bereich des Untersuchungsgebiets schlieBt an den Graben ein Waldbereich an,
der dem Habitatkomplex ,,Walder“ zugeordnet wird. Dieser ist in den Randbereichen als Laub-
forstaus einheimischen Arten ausgepragt. Die verbleibende Flache stellt sich halftig als sonstiger
Nadelforst aus eingefuhrten Arten dar, wahrend der dstliche Teil einen stark aufgelichteten Kie-
fernforst umfasst (vgl. Abb. 2-7).

Im Osten des UG zweigt von der StraB8e ,,lm Hackemoor“ die ErschlieBung des 380-kV-Umspann-
werks Merzen (NetzverknUpfungspunkt) ab. Zur Waldflache hin befindet sich nérdlich davon eine
trockene Holzlagerflache, wahrend sich sudlich eine Bodenlagerflache bzw. Baustelle befindet.
Raumpragend istim UG zudem die vom Umspannwerk ausgehende Hochspannungsleitung, de-
ren Masten sudlich und westlich des Plangebietes verortet sind. Am Nordrand des UG befindet
sich zudem eine Teilflache einer Tierhaltungsanlage.

Abb. 2-7: Blick in den Nadelforst im nordostli- Abb. 2-8: Energieinfrastruktur 6stlich des
chen Untersuchungsgebiet Plangebietes (09/2025)
(09/2024)

Zusammenfassend lasst sich eine deutliche Pragung des Untersuchungsgebiets durch anthro-
pogene Nutzung festhalten. Es zeigen sich Anlagen zur Energiegewinnung und eine intensive
landwirtschaftliche Nutzung in Form von Ackerflachen.
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2.6.2 HABITATKOMPLEXE IM UNTERSUCHUNGSGEBIET

Zur Abschatzung des potenziell vorkommenden, nicht kartierten Artenspektrums werden im vor-
liegenden Artenschutzbeitrag entsprechend der Biotopausstattung des Untersuchungsgebietes
(s. 0.) folgende Habitatkomplexe berticksichtigt (Tab. 2-2):

Tab. 2-2: Habitatkomplexe im Untersuchungsgebiet

Kurzbezeichnung der Habitatkomplexe Vorkommenim UG
1 Walder
2 Geholze
3 Quellen O
4 FlieBgewasser
5 Stillgewasser O
6 Sumpfe, Niedermoore, Ufer O
7 Hoch- / Ubergangsmoore d
8 Fels-, Gesteins-, Offenbodenbiotope O
9 Heiden, Magerrasen ]
10 Grunland, Griinanlagen ]
11 Acker X
12 Ruderalfluren X
13 Gebéaude
14 Hohlen [
15 Kiistenmeer, Sublitoral der Astuare O
16 Watt 4
17 Strand, Kiistendiinen ]
18 Salzwiesen [

*1 Nummer der Habitatkomplexe nach Theunert (2008a; 2008b)

»
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3 STUFE | - VORPRUFUNG (ARTEN-
SPEKTRUM UND WIRKFAKTOREN)

3.1 VORPRUFUNG DES ARTENSPEKTRUMS

Unter Beruicksichtigung der unter Kap. 2.4 genannten Datenquellen sowie des unter Kap. 2.6 be-
schriebenen Untersuchungsgebietes wurde zunachst gepruft, ob Vorkommen wild lebender eu-
ropaischer Vogelarten und/oder Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie aktuell bekannt oder zu
erwarten sind.

Im Vorfeld kdnnen auf diese Weise das Vorkommen und die damit verbundene Betroffenheit ei-
niger Arten bzw. Artengruppen ausgeschlossen werden. Folgende Parameter werden hierbei zu-
grunde gelegt:

1) Das Verbreitungsgebiet der Art liegt auBerhalb des Wirkraums des geplanten Geltungsbe-
reichs.

2) Die benotigten Habitate der Art kommen im Wirkbereich des geplanten Geltungsbereichs
nichtvor.

3) Die Art wurde im Rahmen der Erfassung nicht nachgewiesen.

Die im Untersuchungsgebiet zu erwartenden relevanten Arten (vgl. Kap. 2.3), bei denen eine Be-
troffenheit durch das geplante Vorhaben nicht ausgeschlossen werden kann, werden in Anlage 1
herausgearbeitet und sind in den folgenden Kapiteln zusammenfassend dargestellt. Die Gbrigen
europaischen Vogelarten werden sogenannten Gilden zugeordnet und auf dieser Ebene gepruft.

3.1.1 SAUGETIERE

Alle heimischen Fledermause sind gemaB § 7 Abs. 2 Nr. 14 b BNatSchG streng geschutzt, da sie
als besonders geschutzte Arten in Anhang IV der FFH-RL aufgefuhrt sind. Arten des Anhangs IV
FFH-RL sind, soweit sie von Vorhaben betroffen sind, grundsatzlich einer vertiefenden arten-
schutzrechtlichen Prufung zu unterziehen.

Eine Einschatzung der potenziell im Untersuchungsgebiet vorkommenden Fledermausfauna
wurde anhand der Habitateignung des Untersuchungsgebiets und der Verbreitungsgebiete der
Fledermausarten durchgefuhrt.

Die im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommenden Fledermausarten sind in der nachfolgen-
den Tabelle aufgefuihrt und eine potenzielle Betroffenheit wird in Anlage | herausgearbeitet.
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T

ab. 3-1:

Artname Wissenschaftlicher RLD  RLNds. § FFH-An-
Name hang
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2 3 8§ I, IV
Braunes Langohr Plecotus auritus 3 * 8§ v
Breitflugelfledermaus | Eptesicus serotinus 3 3 88§ v
Fransenfledermaus Myotis nattereri * * 88 v
GroBe Bartfledermaus | Myotis brandtii * 3 88§ v
GroBer Abendsegler Nyctalus noctula \Y 2 8§ v
GroBes Mausohr Myotis myotis * Vv 8§ I, IV
Kleine Bartfledermaus @ Myotis mystacinus * 3 8§ v
Kleiner Abendsegler Nyctalus leislerii D 3 8§ v
Muckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus * * 8§ v
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii * 2 8§ v
Teichfledermaus Myotis dasycneme G 2 8§ I, v
Wasserfledermaus Myotis daubentonii * * 8§ v
Zweifarbfledermaus Verspertilio murinus D D 8§ v
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * * 8§ v

Im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommende Fledermausarten

RLD Rote Liste Deutschland (MEINIG et al. 2020)
RL Nds. Rote Liste Niedersachsen (KIRBERG 2025)

1 vom Aussterben bedroht \Y Vorwarnliste

2 stark gefahrdet G Gefahrdung unbekannten AusmaBes
3 gefahrdet D Datenlage defizitar

* ungefahrdet N nicht bewertet

§ Schutzstatus gemaB: § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG

§ besonders geschutzt 8§ streng geschutzt

GemaB der Habitateignung des Untersuchungsgebiets und den Verbreitungsgebieten der Fleder-
mausarten ist ein Vorkommen von 15 Fledermausarten potenziell méglich.

Da der Geltungsbereich auf einer intensiv genutzten Ackerflache geplant ist, werden keine Struk-
turen uberplant, die als Fortpflanzungs- oder Ruhestatte fir Fledermause dienen oder durch
diese besetzt werden konnen. Walder, Geholze und Gebaude, die durch Arten wie Bechsteinfle-
dermaus (Myotis bechsteinii), Braunes Langohr (Plecotus auritus), Breitfligelfledermaus (Eptesi-
cus serotinus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), GroBe Bartfledermaus (Myotis brandtii),
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Teichfledermaus (Myotis dasycneme), Wasserfleder-
maus (Myotis daubentonii) oder Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) genutzt werden kon-
nen, befinden sich ausschlieBlich auBerhalb des Geltungsbereichs und vermehrt an den Rand-
bereichen des Untersuchungsgebiets.
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Fur die Zweifarbfledermaus (Verspertilio murinus) ist festzuhalten, dass die Waldbereiche inner-
halb des Untersuchungsgebiets eine potenzielle Eignung fur diese Art aufweisen kdnnen. Aller-
dings ist zu relativieren, dass diese Waldbereiche keine Gesteins- und Felsstrukturen aufweisen,
die diese Felsfledermausart als Habitatstrukturen benotigt. Dennoch wird vorsorglich eine Vor-
kommen der Artinnerhalb des Untersuchungsgebiets als potenziell moglich angenommen.

Eine Erfullung der Funktion als Jagdhabitat kann flr einige Fledermausarten wie beispielsweise
den GroBen Abendsegler (Nyctalus noctula) und den Kleinen Abendsegler (Nyctalus leisleri)
durch den Geltungsbereich gegeben sein. Allerdings ist festzuhalten, dass die intensiv genutzten
Ackerflachen im Geltungsbereich aufgrund ihrer Strukturarmut keine essenziellen Nahrungsha-
bitate fir potenziell vorkommende Fledermausarten darstellen. Es ist zu relativieren, dass es sich
lediglich um einen Teil des potenziell genutzten Nahrungshabitats handelt, da Acker im Vergleich
zu Geholzen, Sdumen, Grunlandbereichen und Gewassern nur eine geringfligige Eignung aufwei-
sen. Acker bieten ein geringeres Insektenangebot und erfordern die Jagd im freien Luftraum. Zu-
satzlich weisen Fledermause im Vergleich zur GeltungsbereichsgroBe einen groBen Aktionsra-
dius auf, sodass in der umliegenden Umgebung eine Vielzahl an Strukturen vorliegt, die als Jagd-
und Nahrungshabitat genutzt werden kdnnen. Dennoch ist das Vorkommen dieser Arten im Un-
tersuchungsgebiet potenziell méglich.

Zusatzlich liegeninnerhalb des Untersuchungsgebiets Verbreitungsgebiete fur den Europaischen
Biber (Castor fiber) und den Fischotter (Lutra lutra) vor (BFN 2025). Allerdings lasst sich festhal-
ten, dass die im Untersuchungsgebiet befindlichen Graben und der stark begradigte Bach keiner-
lei Habitateignung fur diese Arten aufweisen. Aufgrund dessen kann ein Vorkommen dieser Arten
innerhalb des Untersuchungsgebiets ausgeschlossen werden und die Arten werden im Folgen-
den nicht weiter bertcksichtigt.

Fur weitere Saugetierarten wie Feldhamster, Haselmaus, Luchs oder Wildkatze liegen innerhalb
des Untersuchungsgebiets keine Hinweise vor. Diese Arten werden im Folgenden nicht weiter be-
ricksichtigt, da ein Vorkommen im Untersuchungsgebiets aufgrund der Verbreitung oder fehlen-
der Habitatstrukturen ausgeschlossen werden kann.

3.1.2 VOGEL

BRUTVOGEL

Die Erfassung der Brutvogelfauna wurde gemaB den methodischen Vorgaben der gangigen orni-
thologischen Fachliteratur durchgefiihrt (SUDBECK et al. 2005). Die Erfassung erfolgte an acht Ter-
minen (sechs Tagbegehungen und zwei Dammerungs-/Nachtbegehungen) zwischen Anfang Marz
und Mitte Juli im Jahr 2024. Die Erfassung erfolgte durch BMS-Umweltplanung GbR (2024) tber-
wiegend mit dem Fahrrad und vereinzelt mit dem PKW. Die Kartierung wurde auf zwei Teilflachen
durchgeflihrt, die den Geltungsbereich und eine angrenzende Flache im Norden, eine zweite Fla-
che Suden sowie jeweils das Umfeld von 200 m umfassen. Allerdings entfallt aufgrund einer Pla-
nungsanpassung die stdliche Teilflache sowie die an den Geltungsbereich angrenzende Flache.
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Aufgrund dessen werden im Folgenden nur die innerhalb der nordlichen Untersuchungsflache
festgestellten Arten bericksichtigt.

Insgesamt wurden 36 Brutvogelarten innerhalb der Untersuchungsflache erfasst. Diese wurden
mit Brutnachweis und Brutverdacht kartiert. Insgesamt wurden 97 Reviere nachgewiesen.

Die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvogelarten sind in der nachfolgenden Tabelle
(vgl. Tab. 3-2). aufgefuhrt. Eine potenzielle Betroffenheit wird in Anlage 1 herausgearbeitet.

Tab. 3-2: Im Untersuchungsgebiet festgestellte Brutvogelarten (BMS - UMWELTPLANUNG GBR 2024)

Artname Wissenschaft- VS-RL § RLD

licher Name

Amsel Turdus merula 8§ 1 5 6
Buchfink Fringilla coelebs § 0 7 7
Bachstelze Motacilla alba 8 1 1 2
Blaumeise Parus caeruleus § 0 4 4
Baumpieper Anthus trivialis § 0 2 2
Buntspecht Dendrocopos major § 0 1 1
Dorngrasmucke Sylvia communis § 0 2 2
Fitis Phylloscopus trochilus § 0 1 1
Jagdfasan Phasianus colchicus § 0 4 4
Feldlerche Alauda arvensis 8 0 3 3
Goldammer Emberiza citrinella 8 0 3 3
Gartenbaumlau- = Certhia brachydactyla § 0 2 2
fer
Grunfink Carduelis chloris § 1 2 3
Gartenrot- Phoenicurus phoeni- § 0 2 2
schwanz curus
Grauschnapper Muscicapa striata § 0 1 1
Heckenbraunelle = Prunella modularis § 0 1 1
Hausrotschwanz = Phoenicurus ochruros 8 0 1 1
Kohlmeise Parus major § 2 1 3
KernbeiBer Coccothraustes coc- 8 0 1 1
cothraustes
Klappergrasmu- | Sylvia curruca § 0 1 1
cke
Kleiber Sitta europaea § 0 1 1
Mdnchsgras- Sylvia atricapilla § 0 4 4
mucke

)
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Artname Wissenschaft-

licher Name

Rotkehlchen Erithacus rubecula - § * * 0 6 6
Rebhuhn Perdix perdix - § 2 2 0 1 1
Rabenkrahe Corvus corone - § * * 1 1 2
Ringeltaube Columba palumbus - § * * 0 3 3
Star Sturnus vulgaris - § 3 3 2 1 3
Singdrossel Turdus philomelos - § * * 0 2 2
Sommergold- Regulus ignicapilla - § * * 0 2 2
hahnchen
Schafstelze Motacilla flava - § * * 2 6 8
Stieglitz Carduelis carduelis - § * \Y 0 2 2
Schwarzkehl- Saxicola rubicola - § * * 1 0 1
chen
Wachtel Coturnix coturnix - § \% \Y 0 1 1
Wintergold- Regulus regulus - § * * 0 2 2
hahnchen
Zaunkonig Troglodytes troglody- - § * * 0 5 5
tes
Zilpzalp Phylloscopus collybita = - § * * 0 4 4
Gesamtergebnis 1 86 97

RLD Rote Liste der Brutvogel Deutschlands (RYSLAvY et al. 2020)
RL Nds. Rote Liste derin Niedersachsen und Bremen gefahrdeten Brutvogel (KRUGER & SANDKUHLER 2022)

0 ausgestorben oder verschollen * ungefahrdet
1 vom Aussterben bedroht \Y Vorwarnliste
2 stark gefahrdet R extrem selten
3 gefahrdet k.A. keine Angabe
Schutzstatus gemaB BArtSchV
§ Besonders geschiitzt §§ Streng geschutzt
Status im Untersuchungsgebiet Rev.- Reviere im Untersuchungsgebiet
uG
BN-UG Brutnachweis im Untersuchungsge- BV-UG Brutverdachtim Untersuchungsgebiet
biet

Die innerhalb der Vorhabenflache liegenden Ackerflachen sowie die in der Umgebung anschlie-
Benden Ackerflachen eignen sich fur bodenbritende Vogelarten. Innerhalb der Untersuchungs-
flache wurden insgesamt drei Brutreviere mit Brutverdacht der Feldlerche (Alauda arvensis)
nachgewiesen. Ein Revier befindet sich nérdlich des Geltungsbereichs in etwa 35 m Entfernung
und zwei weitere Reviere liegen stidostlich bzw. stidlich des Geltungsbereichs in Entfernungen
von 130 m und 200 m. Im Bereich der Baumhecke sudlich des Geltungsbereichs wurde in etwa
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25 m Entfernung ein Brutrevier mit Brutverdacht des Rebhuhns (Perdix perdix) aufgenommen. Zu-
satzlich befindet sich nérdlich des Geltungsbereichs in etwa 155 m Entfernung ein Brutrevier mit
Brutverdacht der Wachtel (Coturnix coturnix). Auch wurde innerhalb des Geltungsbereichs die
Schafstelze (Motacilla flava) als Art der Gilde ,,Ungefdhrdete Brutvogel der offenen bis halboffe-
nen Feldflur“ nachgewiesen (BMS - UMWELTPLANUNG GBR 2024).

Die in der Untersuchungsflache kartierten Waldbereiche und Baumhecken eignen sich fur ge-
holzbrutende Arten wie Baumpieper (Anthus trivialis), Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoeni-
curus), Goldammer (Emberiza citrinella), Grauschnapper (Muscicapa striata), Schwarzkehlchen
(Saxicola rubicola), Star (Sturnus vulgari) und Stieglitz (Carduelis carduelis). Diese Arten wurden
im Rahmen der avifaunistischen Kartierung mit Brutrevieren innerhalb der Untersuchungsflache
nachgewiesen. Die Waldbereiche und Baumhecken eignen sich auch fur Arten der Gilde ,,Unge-
fahrdete Brutvogel der Walder, Garten und Feldgeholze“. Innerhalb des Untersuchungsgebiets
wurden die Arten Amsel (Turdus merula), Blaumeise (Parus caeruleus), Buchfink (Fringilla coe-
lebs), Buntspecht (Dendrocopos major), Dorngrasmucke (Sylvia communis), Fitis (Phylloscopus
trochilus), Gartenbaumlaufer (Certhia brachydactyla), Grunfink (Carduelis chloris), Hausrot-
schwanz (Phoenicurus ochruros), Heckenbraunelle (Prunella modularis), KernbeiBer (Coc-
cothraustes coccothraustes), Klappergrasmucke (Sylvia curruca), Kleiber (Sitta europaea), Kohl-
meise (Parus major), Monchsgrasmtucke (Sylvia atricapilla), Rabenkréhe (Corvus corone), Ringel-
taube (Columba palumbus), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Singdrossel (Turdus philomelos),
Sommergoldhahnchen (Regulus ignicapilla), Wintergoldhahnchen (Regulus regulus), Zaunkonig
(Troglodytes troglodytes) und Zilpzalp (Phylloscopus collybita) der Gilde nachgewiesen (BMS -
UMWELTPLANUNG GBR 2024).

RASTVOGEL

Im Rahmen der avifaunistischen Kartierung wurden keine Rastvogelvorkommen innerhalb des
Geltungsbereichs und in dessen Umgebung erfasst (BMS - UMWELTPLANUNG GBR 2024). Fir Rast-
vogel und Durchzlgler besitzen der Geltungsbereich und dessen Umgebung keine besondere Re-
levanz. Insgesamt liegt das Untersuchungsgebiet auBerhalb von fur Gastvogel wertvollen Berei-
chen (NLWKN 2018). Eine vertiefende artenschutzrechtliche Prifung ist nicht erforderlich und die
Artengruppe der Rastvogel wird im Folgenden nicht weiter berlicksichtigt.

3.1.3 REPTILIEN

Fur die Reptilienarten Schlingnatter (Coronella austriaca) und Zauneidechse (Lacerta agilis) lie-
gen gemaB den Verbreitungskarten des FFH-Bericht 2025 des Bundesamtes fur Naturschutz (BFN
2025) im Quadranten des Untersuchungsgebiets Vorkommen dieser Arten.

Fur die Schlingnatter liegen weder innerhalb des Geltungsbereichs noch innerhalb des Untersu-
chungsgebiets geeignete Habitatstrukturen vor. Somit kann ein Vorkommen der Schlingnatterim
Untersuchungsgebiet ausgeschlossen werden und diese Art wird nicht weiter bertcksichtigt.
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Fur die Zauneidechse liegen innerhalb der intensiv genutzten Ackerfldchen keine geeigneten Ha-
bitatstrukturen vor. Allerdings kann aufgrund potenziell geeigneter Habitatstrukturen innerhalb
des Wald- und Waldrandbereichs in nordostlichen Untersuchungsgebiet ein Vorkommen im Un-
tersuchungsgebiet nicht sicher ausgeschlossen werden. Da diese Strukturen auBerhalb des Gel-
tungsbereichs liegen, diese Strukturen durch die StraBe Im Hackemoor vom Geltungsbereich ge-
trennt werden und der Geltungsbereich keine geeigneten Habitatstrukturen aufweist, kann ein
Vorkommen der Zauneidechse innerhalb des Geltungsbereichs ausgeschlossen werden.

Da ein Vorkommen von Reptilien innerhalb des Geltungsbereichs ausgeschlossen werden kann,
wird die Artengruppe der Reptilien im Folgenden nicht weiter bertcksichtigt und eine vertiefende
artenschutzrechtliche Prufung in Stufe Il ist nicht erforderlich.

3.1.4 AMPHIBIEN

Fur die Amphibienarten Kammmolch (Triturus cristatus), Kreuzkrote (Bufo calamita), Laubfrosch
(Hyla arborea) und Moorfrosch (Rana arvalis) liegen innerhalb des Untersuchungsgebiets gemaf
den Verbreitungskarten des FFH-Bericht 2025 des Bundesamtes fur Naturschutz (BFN 2025) Hin-
weise vor. Es handelt sich um ein Vorkommen des Kammmolchs sowie um Verbreitungsgebiete
der Kreuzkrote, des Laubfrosch und des Moorfrosch.

Bei den Gewasserninnerhalb des Untersuchungsgebiets handelt es sich um nahrstoffreiche Gra-
ben. Fir den Moorgraben, der den Geltungsbereich quert, sowie den Seitengraben ist festzuhal-
ten, dass diese durch intensiv genutzte Ackerflachen und Wegflachen begleitet werden. Diese
begleitenden Strukturen weisen keine Eignung als Landlebensraum flr potenziell vorkommende
Amphibienarten auf. Auch fur die weiteren im Untersuchungsgebiet befindlichen Graben ist fest-
zuhalten, dass diese keine Habitateignung aufweisen. Dies begriindet sich durch fehlende an-
grenzende Landlebensraume, die Struktur der Graben (keine geeigneten Stillgewasser), das Tro-
ckenfallen der Graben, fehlende Flachwasserbereiche bzw. fir den Kammmolch fehlende Ge-
wassertiefe, fehlende Gewasservegetation, Wasserqualitat etc. Zusatzlich istanzumerken, dass
durch die vorliegende Planung nicht in die ortlichen Graben eingegriffen wird, sodass eine sub-
stanzielle Inanspruchnahme von Wasserlebensraumen durch das Vorhaben ausgeschlossen
werden kann. Geeignete Landlebensraume werden mit den beplanten Ackerflachen ebenfalls
nicht beansprucht.

Positiv anzumerken ist, dass flir den Moorgraben innerhalb des Geltungsbereichs eine beglei-
tende Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Raumstreifen® vorgesehen ist, die von Bebauung
freigehalten wird und sich zuklnftig potenziell fir Amphibien eignen kann. Somit kann eine Be-
eintrachtigung von potenziell vorkommenden Amphibien ausgeschlossen werden. Eine vertie-
fende artenschutzrechtliche Prifung in Stufe Il ist nicht erforderlich und die Artengruppe der Am-
phibien wird im Folgenden nicht weiter berticksichtigt. Fur die Berucksichtigung der Allerweltsar-
ten dieser Artengruppe wird auf die Kapitel 5.2 und 5.9 des Umweltberichts verwiesen.
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3.1.5 LIBELLEN

Fur die Libellenart GroBe Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) liegt gemaB den Verbreitungskar-
ten des FFH-Bericht 2025 des Bundesamtes fur Naturschutz (BFN 2025) innerhalb des Untersu-
chungsgebiets ein Verbreitungsgebiet vor. Aufgrund der Strukturarmut, Wasserqualitat etc. der
trockenfallenden oder nur geringfligig wasserfuhrenden Graben besteht jedoch keine Habitateig-
nung fur diese Art, sodass ein Vorkommen innerhalb des Untersuchungsgebiets ausgeschlossen
werden kann und die Artengruppe der Libellen nicht weiter bertcksichtigt wird. Fur die Bertck-
sichtigung der Allerweltsarten dieser Artengruppe wird auf die Kapitel 5.2 und 5.9 des Umweltbe-
richts verwiesen.

3.1.6 FISCHE

GemaB den Verbreitungskarten des FFH-Berichts 2025 des Bundesamtes fur Naturschutz (BFN)
liegen innerhalb des Untersuchungsgebiets Verbreitungsgebiete fur die Fischarten Bitterling und
SteinbeiBer vor. Fur die Fischarten Bachneunauge und Groppe liegen innerhalb des Untersu-
chungsgebiets Vorkommen (BFN 2025) vor.

Aufgrund der trockenfallenden oder nur geringflgig wasserfuhrenden Graben im UG besteht
keine besondere Habitateignung fur diese Arten. Gewasser, die eine Habitateignung aufweisen,
befinden sich auBerhalb des Untersuchungsgebiets. Somit wird ein Vorkommen dieser Arten in-
nerhalb des Untersuchungsgebiets ausgeschlossen und die Artengruppe Fische wird im Weite-
ren nicht berlcksichtigt.

3.1.7 WEITERE ARTENGRUPPEN

Fur weitere Artengruppen wie Schmetterlinge, Kafer, Weichtiere sowie Farn- und Blutenpflanzen
liegen gemaB den Verbreitungskarten des FFH-Berichts 2025 des Bundesamtes fur Naturschutz
(BFN 2025) innerhalb des Untersuchungsgebiets keine Verbreitungsgebiete fur relevante Arten
vor. Aufgrund dessen erfolgt keine vertiefende artenschutzrechtliche Prifung und die Artengrup-
pen Schmetterlinge, Kafer, Weichtiere sowie Farn- und Blutenpflanzen werden im Folgenden
nicht weiter berlcksichtigt. Fur die Berlcksichtigung der Allerweltsarten dieser Artengruppen
wird auf die Kapitel 5.2 und 5.9 des Umweltberichts verwiesen.

3.2 VORPRUFUNG DER WIRKFAKTOREN

Bei der Abschatzung der potenziellen Auswirkungen der Planung sind bau-, anlage- und betriebs-
bedingte Wirkfaktoren zu beachten. Die nachfolgende Auflistung stellt eine Auswahl potenzieller
Auswirkungen des Vorhabens dar.
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3.2.1

Tab. 3-3:

Auslosender Faktor/

WIRKFAKTOREN

Wirkfaktor

Potenzielle Wirkfaktoren des Planvorhabens fiir relevante Arten

Auswirkung

Vorhabenbestandteil

baubedingt

® Baufeldfreimachung und
Baustelleneinrichtung

m Baustellenbetrieb und -ver-
kehr inklusive Errichtung
von BaustraBen

anlagebedingt

m Batteriemodule, Trafosta-
tion, Betriebsgebaude, Um-
spannwerk, etc.

® Einzaunung

betriebsbedingt

m Betrieb von Batteriemodu-
len, Trafostationen, Um-
spannwerk, etc.

m Wartungsarbeiten

y

Temporare und dauerhafte
Flachenbeanspruchung

Temporare Storung durch
Larm etc.

Temporare Schall- und
Schadstoffemissionen

Temporare Bodenvibratio-
nen und Erschutterungen
durch Baustellenfahrzeuge

Veranderung des Bodens
bzw. des Untergrundes

Grindung der Fundamente

Dauerhafte Flachenbean-
spruchung

m Anteilige Verschattung
m Barrierestrukturen

Veranderung des Bodens
bzw. des Untergrunds

Gerauschimmissionen
durch Trafostationen etc.

Temporare Storungen durch
Pflegearbeiten

KORTEMEIER BROKMANN
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Lebensraumverlust und Zer-
schneidungseffekt

Totung von Tieren

Temporéare Beunruhigung
und Vergramung
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3.2.2 AUSWIRKUNGEN DER WIRKFAKTOREN AUF DIE
ARTENGRUPPEN

3.2.2.1 SAUGETIERE

Lebensraume von Fledermausarten setzen sich aus Quartieren und Jagdhabitaten zusammen.
Zur Verbindung dieser Habitatbestandteile nutzen Fledermause sogenannte Flugrouten, die h3u-
fig entlang von Leitstrukturen verlaufen.

Sofern moglich wird auf eine potenzielle Betroffenheit dieser Habitatbestandteile (Quartiere,
Jagdhabitate, Flugrouten) eingegangen. Als Quartiere werden Fortpflanzungs- (Balz, Aufzucht),
Uberwinterungs- und Zwischenquartiere bezeichnet.

Baubedingte und betriebsbedingte Wirkfaktoren wie Gerduschemissionen oder Stérungen durch
die Batteriemodule, die Trafostationen oder das Umspannwerk sowie die Begehung der Flache
fur Wartungs- und Pflegearbeiten fuUhren nicht zur Beeintrachtigung von Fledermausen, da keine
Nachtarbeiten stattfinden und Fledermause unempfindlich gegenlber Arbeiten und Menschen-
ansammlungen am Tag sind.

Innerhalb des Geltungsbereichs liegen keine potenziellen Quartierstrukturen fir Fledermause
vor, da der Geltungsbereich aus intensiv genutzten Ackerflachen besteht und keine Gebaude
oder Geholze vorliegen, sodass eine Beeintrachtigung potenzieller Quartierstrukturen durch
bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren ausgeschlossen werden kann.

Wahrend der Baufeldfreimachung kommt es beispielsweise durch das Abtragen des Oberbodens
zur temporaren Beanspruchung von Flache im Geltungsbereich, sodass diese Flachen nicht
mehr als Nahrungshabitat von Fledermausen genutzt werden kénnen. Bei den beanspruchten
Flachen handelt es sich um strukturarme, intensiv genutzte Ackerflachen, die nur einen geringen
Teil eines potenziellen Nahrungshabitats ausmachen und somit kein essenzielles Nahrungsha-
bitat darstellen. Durch die geringe GroBe der beanspruchten Flachen und den zugleich groBen
Aktionsradius der potenziell vorkommenden Arten kann eine populationsrelevante Beeintrachti-
gung der Nahrungshabitate durch den Wegfall der Flachen ausgeschlossen werden. Zusatzlich
liegen in naherer Umgebung ausreichend Ausweichstrukturen vor, die als Jagdreviere genutzt
werden kénnen.

Zusatzlich zur temporaren Flachenbeanspruchung kommt es zur dauerhaften Flachenbeanspru-
chung durch die Uberbauung des Geltungsbereichs mit Batteriemodulen, Trafostationen und
dem Umspannwerk. Somit konnen Teile des Geltungsbereichs auch dauerhaft nicht mehr als
Nahrungshabitat fur Fledermause genutzt werden. Wie bereits bei der temporaren Flachenbean-
spruchung handelt es sich aufgrund der geringen GroBe und der Strukturarmut der Fldchen nicht
um essenzielle Nahrungshabitate.
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Saume und Randstrukturen sowie Geholze sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen
und verbleiben ausreichend in der ndheren Umgebung. Deren Funktionen als Jagdhabitatele-
mente und Leitlinienstrukturen bleiben durch die Planung unbeeintrachtigt.

Im Ergebnis zeigt sich, dass Totungen bzw. Verletzungen sowie eine Zerstdérung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten und die Stérung von Individuen gemaB der Verbotstatbestande § 44
BNatSchG, Abs. 1 Nr. 1 -3 flir potenziell vorkommende Fledermausarten durch die Wirkfaktoren
dervorliegenden Planung ausgeschlossen werden konnen. Durch das Vorhaben kommt es zu kei-
ner Beeintrachtigung der zuvor aufgefihrten Fledermausarten (vgl. Tab. 3-1) durch bau-, anlage-
oder betriebsbedingte Wirkfaktoren, sodass eine vertiefende artenschutzrechtliche Prufung in
Stufe Il nicht erforderlich ist.

3.2.2.2 VOGEL

Lebensraume von Vogelarten setzen sich aus Brutplatzen, Nahrungs- bzw. Jagdhabitaten sowie
ggf. auch Schlafplatzen zusammen. Sofern maglich wird beziglich einer potenziellen Betroffen-
heit auf diese Habitatbestandteile eingegangen.

Durch die Uberplanung der intensiv genutzten Ackerflachen im Geltungsbereich kommt es so-
wohl zum temporaren als auch dauerhaften Lebensraumverlust von bodenbritenden Vogelar-
ten. Im Rahmen der avifaunistischen Kartierung wurden im Untersuchungsgebiet drei Reviere der
Feldlerche, ein Revier des Rebhuhns und ein Revier der Wachtel nachgewiesen.

Fur die zwei Feldlerchenpaare nordlich und sudostlich des Geltungsbereichs kann eine Tétung
von Individuen durch die Wirkfaktoren der vorliegenden Planung ausgeschlossen werden, da die
Brutreviere auBerhalb des Geltungsbereichs liegen. Durch die vorliegende Planung kommt es
bau- und anlagebedingt zu temporaren visuellen und auditiven Stérungen durch die Baustellen-
einrichtung und die Bautatigkeit. Durch die anlagebedingte Errichtung der Einzaunung und Ein-
grinung kommt es durch die entstehenden Vertikalstruktur zu Zerschneidungs- und Barrierewir-
kung. Aufgrund dieser Wirkungen kann eine Entwertung und ein Verlust der Brutplatze nicht aus-
geschlossen werden. Die Brutreviere wurden innerhalb des Wirkbereichs der Vertikalstrukturen
nachgewiesen (150 m (LANUK NRW 2025)), sodass fur diese beiden Feldlerchenpaare eine ver-
tiefende artenschutzrechtliche Prifung durchgefuhrt wird.

Fur das Feldlerchenpaar, welches sudlich des Geltungsbereichs kartiert wurde, kann der Eintritt
von Verbotstatbestande geman § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG durch die Wirkfaktoren der vorlie-
genden Planung ausgeschlossen werden, da das Brutrevier auBerhalb des Geltungsbereichs in
einem ausreichendem Abstand von etwa 200 m nachgewiesen wurde.

Auch fir das sudlich des Geltungsbereichs kartierte Brutrevier des Rebhuhns kann eine Tétung
oder Verletzung von Individuen durch die Wirkfaktoren der vorliegenden Planung ausgeschlossen
werden, da der Nachweis auBerhalb des Geltungsbereichs erbracht wurde. Auch fur diese Art
kommt es bau- und anlagebedingt zu Stoérfaktoren wie der Baustelleneinrichtung und dem Bau-
betrieb sowie der Errichtung der Einzaunung und Begrinung der Anlage. Durch die anlagebedingt
entstehenden Vertikalstrukturen kénnen zusatzlich eine Entwertung und ein Verlust des
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Brutplatzes aufgrund der Nahe von etwa 25 m zum Geltungsbereich nicht ausgeschlossen wer-
den. Aufgrund der Lage des Brutreviers innerhalb des Wirkradius der vorliegenden Planung wird
fur das Rebhuhn eine vertiefende artenschutzrechtliche Prifung durchgefuhrt.

Fur das Wachtelbrutpaar, das noérdlich des Geltungsbereichs erfasst wurde, kann eine Totung
von Individuen durch die Wirkfaktoren der vorliegenden Planung ausgeschlossen werden, da das
Brutrevier auBerhalb des Geltungsbereichs liegt. Durch die vorliegende Planung kommt es bau-
und anlagebedingt zu temporarenvisuellen und auditiven Stérungen durch die Baustelleneinrich-
tung und die Bautatigkeit. Durch die anlagebedingte Errichtung der Einzaunung und Eingrinung
kommtes durch die entstehenden Vertikalstrukturen zu Zerschneidungs- und Barrierewirkungen.
Aufgrund dieser Wirkungen kann eine Entwertung und ein Verlust des Brutplatzes nicht ausge-
schlossen werden. Das Brutrevier wurde innerhalb des Wirkbereichs der Vertikalstrukturen nach-
gewiesen (200 m (LANUK NRW 2026b)), sodass flr dieses Wachtelbrutpaar eine vertiefende ar-
tenschutzrechtliche Prifung durchgefuhrt wird.

Zusatzlich kann eine Betroffenheit der Gilde ,,Ungefahrdete Brutvogel der offenen bis halboffenen
Feldflur® durch die Wirkfaktoren der vorliegenden Planung nicht ausgeschlossen werden. Inner-
halb des Geltungsbereichs wurden drei Brutreviere der Schafstelze nachgewiesen, sodass eine
Verletzung oder Totung von Individuen sowie die Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten
nicht ausgeschlossen werden kénnen. Auch wurden Brutreviere angrenzend an den Geltungsbe-
reich festgestellt, sodass durch bau- und betriebsbedingte Wirkfaktoren eine Storung ausgelost
werden kann.

Firdie geholzbritenden Arten, die innerhalb des Nadelforstes nordostlich des Vorhabens erfasst
wurden, kann ein Eintreten von Verbotstatbestanden gemaB § 44 Abs 1 Nr. 1-3 BNatSchG ausge-
schlossen werden. Die Nadel- und Laubforstbereiche liegen auBerhalb des Geltungsbereichs,
sodass sie nicht durch die Planung beruhrt werden. Zusatzlich liegen die Artnachweise innerhalb
dieses Bereichs in ausreichendem Abstand zum Geltungsbereich.

Fur die geholzbritenden Arten Stieglitz und Goldammer, die innerhalb der Baumhecke sudlich
des Geltungsbereichs nachgewiesen wurden, kann eine Tétung oder Verletzung von Individuen
ausgeschlossen werden, da die Baumhecke auBerhalb des Geltungsbereichs liegt. Aufgrund des-
sen kann auch eine Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten ausgeschlossen werden.
Allerdings kann aufgrund der direkten Nahe zum Geltungsbereich (< 5 m zur Zufahrtsplanung)
eine Storung durch bau- und anlagebedingte Wirkfaktoren der vorliegenden Planung nicht ausge-
schlossen werden. Auch die Arten Amsel, Buchfink, Blaumeise, Dorngrasmucke, Heckenbrau-
nelle und Kohlmeise der Gilde ,,Ungefahrdete Brutvogel der Walder, Garten und Feldgeholze* so-
wie die Arten Bachstelze und Jagdfasan der Gilde ,,Ungefahrdete Brutvogel der offenen bis halb-
offenen Feldflur wurden mit Brutrevieren innerhalb der Baumhecke in unmittelbarer Nahe zum
Geltungsbereich nachgewiesen, sodass auch fur diese Gilden eine Storung durch die Wirkfakto-
ren der vorliegenden Planung nicht ausgeschlossen werden kann.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Totung oder Verletzung von Individuen (844 Abs.1 Nr.1
BNatSchG) fir die Schafstelze als Art der Gilde ,, Ungefahrdete Brutvogel der offenen bis halbof-
fenen Feldflur” durch die Wirkfaktoren der vorliegenden Planung nicht ausgeschlossen werden
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kann. Zusatzlich kann der Verbotstatbestand der Storung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) fur die Ar-
ten Feldlerche, Goldammer, Rebhuhn, Stieglitzund Wachtel nicht ausgeschlossen werden. Auch
fur die Arten Amsel, Buchfink, Blaumeise, Dorngrasmucke, Heckenbraunelle und Kohlmeise der
Gilde ,Ungefahrdete Brutvogel der Walder, Garten und Feldgeholze“ sowie die Arten Bachstelze,
Jagdfasan und Schafstelze der Gilde ,,Ungefahrdete Brutvogel der offenen bis halboffenen Feld-
flur” kann eine Stérung nicht ausgeschlossen werden. Bezlglich des Verbotstatbestands Zersto-
rung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann ein Eintreten durch die Wirkfaktoren der vorlie-
genden Planung fur die Arten Feldlerche, Rebhuhn und Wachtel nicht ausgeschlossen werden.

3.3 ERGEBNIS DER VORPRUFUNG

Im Zuge der Analyse des im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommenden Artenspektrums
(vgl. Kap. 3.1) in Verbindung mit den zu erwartenden Wirkfaktoren (vgl. Kap. 3.2) werden diejeni-
gen Arten ermittelt, fur die eine Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden kann.

Die ausfuhrliche, artbezogene Vorprufung der Betroffenheit ist in tabellarischer Form in Anlage 1
enthalten. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Vorprufung zusammenfassend dargestellt.

3.3.1 SAUGETIERE

Innerhalb des Geltungsbereichs sind Vorkommen von15 europaischen geschitzten Fledermaus-
arten potenziell zu erwarten. Erhebliche Beeintrachtigungen durch den Geltungsbereich auf
diese Fledermausarten lassen sich ausschlieBen, da keine als Quartier nutzbaren Strukturen
durch die Planung beruhrt werden und es sich bei den Uberplanten Flachen um nicht essenzielle
Nahrungshabitate handelt. Ein Vorkommen weiterer gefahrdeter Sdugetierarten innerhalb des
Untersuchungsgebiets wird ausgeschlossen.

Eine vertiefende Priufung in Stufe Il ist fiir die Artengruppe der Fledermause nicht erforder-
lich.

3.3.2 VOGEL

Innerhalb des Geltungsbereichs sind Vorkommen von 36 Vogelarten (Offenlandvogelarten, Ge-
holzbruter und Gebaudebriter) zu erwarten. Von diesen Arten werden neun nicht in die Gilden
der ungefahrdeten Brutvogel eingeordnet (vgl. Anlage 1). Erhebliche Beeintrachtigungen durch
den Geltungsbereich auf funf Arten sowie auf neun Arten der Gilden ,,Ungefahrdete Brutvogel der
Walder, Garten und Feldgeholze® und ,,Ungefahrdete Brutvogel der offenen bis halboffenen Feld-
flur“ lassen sich nicht mit Sicherheit ausschlieBen. Daher wird fur die folgenden Arten und Gilden
der Artengruppe der Vogel eine vertiefende Prafung der Verbotstatbestande durchgefihrt.
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Feldlerche

Goldammer

Rebhuhn

Stieglitz

Wachtel

Gilde der ,Ungefahrdeten Brutvogel der Walder, Garten und Feldgeholze

Gilde der ,Ungefahrdeten Brutvogel der offenen bis halboffenen Feldflur®

Eine vertiefende Prifung in Stufe Il ist fur die o. g. Arten und Gilden erforderlich.
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4 STUFE Il - VERTIEFENDE PRUFUNG
DER VERBOTSTATBESTANDE

Far diejenigen Arten, bei denen im Rahmen der Vorprufung in Anlage 1 eine artenschutzrechtlich
relevante Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden kann, erfolgt eine vertiefende Prufung in
Anlage 2. Hier werden die ggf. erforderlichen VermeidungsmaBnahmen bzw. MaBnahmen des Ri-
sikomanagements festgelegt und die verbleibenden Auswirkungen des Vorhabens artenschutz-
rechtlich abgeschatzt.

Die Prifung der Betroffenheit der relevanten Arten erfolgt generell anhand folgender Parameter:

® Ist mit Totungen, Verletzungen, Beschadigungen und ahnlichen Stérungen von Individuen der
Art zu rechnen?

m [st mit Beschadigungen oder Zerstorungen von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten zu rechnen?

® Wird die 6kologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfullt?

®m Ist mit populationsrelevanten Storungen von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderzeiten zu rechnen?

m [st mit einer Beschadigung oder Zerstorung geschutzter Pflanzen oder ihrer Entwicklungsfor-
men zu rechnen?

® Wird die 6kologische Funktion der von dem Eingriff moglicherweise betroffenen Standorte ge-
schutzter Pflanzen im rdumlichen Zusammenhang weiterhin erfallt?

Streng geschutzte Pflanzenarten sind im Einwirkungsbereich des Vorhabens nicht nachgewie-
sen, sodass die Artenschutzprifung auf die ersten vier Fragen beschrankt werden kann.

Sowohl in Bezug auf die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie als auch auf die europaischen
Vogelarten ist hier zu prifen, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestande durch geeignete Ver-
meidungsmaBnahmen ausgeschlossen werden kénnen. VermeidungsmaBnahmen konnen un-
mittelbar am Vorhaben selbst ansetzen, konnen sich andererseits aber auch auf MaBnahmen be-
ziehen, mit denen einzelne Arten aus dem Gefahrenbereich des Vorhabens heraus gelenkt wer-
den. In die Prufung einzubeziehen sind zudem die Mdglichkeiten der Realisierung vorgezogener
AusgleichsmaBnahmen, sog. CEF-MaBnahmen, mit denen die dkologische Funktion der durch
das Vorhaben berlhrten Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang sicher-
gestellt werden kann. Sowohl VermeidungsmaBnahmen als auch funktionserhaltende MaBnah-
men mussen zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein.

Arten, bei denen im Rahmen der Vorprufung eine Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden
konnte und zudem gemaB den Ausfihrungen in Kap. 2.3 eine einzelartbezogene Prifung nicht
vorgesehen ist, werden unter Berlcksichtigung der artspezifischen Lebensraumanspriche in
Gruppen, sogenannten Gilden, zusammenfassend betrachtet.
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Im vorliegenden Fall sind dies die Gilden der ,,ungefahrdeten Brutvogel der Walder, Garten und
Feldgeholze“ und der ,,ungefahrdeten Brutvogel der offenen bis halboffenen Feldflur® der Habi-
tatkomplexe Walder, Gehdlze sowie Acker und Ruderalflure.

4.1 VOGEL

Vertiefend gepruft werden die Brutvogelarten Feldlerche (zwei Brutreviere), Goldammer(zwei
Brutreviere), Rebhuhn (ein Brutrevier), Stieglitz (ein Brutrevier) und Wachtel (ein Brutrevier) sowie
die Gilden der ,ungefahrdete Brutvogelarten der Walder, Garten und Feldgeholze “ und der ,,un-
gefahrdeten Brutvogel der offenen bis halboffenen Feldflur®. Im Rahmen der im Jahr 2024 durch-
gefuhrten avifaunistischen Kartierung wurde die Feldlerche mit zwei Brutrevieren im Nahbereich
des Geltungsbereichs nachgewiesen. Flr das Rebhuhn und die Wachtel wurde je ein Brutrevier
ebenfalls im Nahbereich des Geltungsbereichs festgestellt. Die Arten Stieglitz (ein Brutrevier) und
Goldammer (zwei Brutreviere) wurden mit Brutrevieren innerhalb der Baumhecke stdlich des
Geltungsbereichs nachgewiesen. Die Art Schafstelze wurde als Brutvogel der Gilde ,,ungefahr-
dete Brutvogel der offenen bis halboffenen Feldflur“ innerhalb des Geltungsbereichs nachgewie-
sen. Zusatzlich finden sich innerhalb der Baumhecke Nachweise mehrerer Arten der Gilden ,,un-
gefahrdete Brutvogel der offenen bis halboffenen Feldflur” und ,,ungefahrdete Brutvogel der Wal-
der, Garten und Feldgehdlze“.

ZUGRIFFSVERBOT NACH § 44 ABS. 1 NR. 1 BNATSCHG (TOTUNG/VERLETZUNG VON TIEREN)

GemaB § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist die Totung oder die Verletzung von Individuen verboten,
dies umfasst auch Nestlinge. Innerhalb des Geltungsbereichs kommt es bau- und anlagebedingt
zur Inanspruchnahme von Ackerfldchen. Innerhalb des Geltungsbereichs wurde die Schafstelze
(drei Brutreviere) als Art der Gilde ,ungefahrdete Brutvogel der offenen bis halboffenen Feldflur®
nachgewiesen, sodass eine Betroffenheit der Brutstandorte und der vorkommenden Individuen
durch die Planung nicht ausgeschlossen werden kann. Somit ist eine geeignete Vermeidungs-
maBnahme in Form einer Bauzeitenbeschrankung (vgl. Kap. 5 Vagr1) vorzusehen. Diese sieht die
Erstinanspruchnahme des Geltungsbereichs im Zeitraum auBerhalb der Brutzeit européaischer
Vogelarten vor. Unter der Berucksichtigung dieser MaBnahme kann der Eintritt des Verbotstatbe-
standes der Totung oder der Verletzung von Individuen (8 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) ausgeschlos-
sen werden.

ZUGRIFFSVERBOT NACH § 44 ABS. 1 NR. 2 BNATSCHG (STORUNG )

Auch die Storung europaischer Vogelarten innerhalb der Brutzeit ist gemaB §44 Abs. 1
Nr. 2 BNatSchG verboten. Im Fall eines Baubeginns innerhalb der Brutzeit von europaischen Vo-
gelarten kann fur die Arten Feldlerche, Goldammer, Rebhuhn, Stieglitz sowie mehrere Arten der
Gilden ,ungefahrdete Brutvogel der Walder, Garten und Feldgeholze® und ,ungefahrdete Brutvo-
gel der offenen bis halb offenen Feldflur” eine Storung nicht ausgeschlossen werden. Um den
Eintritt des Verbotstatbestandes zu vermeiden, ist die Einhaltung einer geeigneten Vermeidungs-
maBnahme in Form einer Bauzeitenbeschrankung erforderlich. Die MaBnahme sieht die

//z_.;. KORTEMEIER BROKMANN
= LANDSCHAFTSARCHITEKTEN



GEMEINDE MERZEN
Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 23
Artenschutzbeitrag

Erstinanspruchnahme des Geltungsbereichs auBerhalb der Brutzeiten europaischer Vogelarten
vor (vgl. Kap. 5 Varr1), sodass eine Storung von Individuen ausgeschlossen werden kann. Unter
der Berucksichtigung dieser VermeidungsmaBnahme kann der Eintritt des Verbotstatbestandes
der Storung von Individuen (8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) ausgeschlossen werden.

ZUGRIFFSVERBOT NACH § 44 ABS. 1 NR. 3 BNATSCHG (ZERSTORUNG VON
FORTPFLANZUNGSSTATTEN)

Ebenfalls zu berlcksichtigen ist, dass gemaB § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG die Beschadigung und
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten verboten ist. Im Rahmen der Errichtung und des
Betriebs des BESS kommt es zum dauerhaften Verlust der Brutreviere der Schafstelze innerhalb
der Vorhabenflache. Zusatzlich kommt es zum dauerhaften Verlust von zwei Brutrevieren der
Feldlerche, einem Brutrevier des Rebhuhns und einem Revier der Wachtel, die sich im Wirkbe-
reich des Geltungsbereichs befinden. Die Brutreviere innerhalb des Geltungsbereichs werden
vollstandig Uberplant, sodass es zu einer dauerhaften Zerstorung dieser kommt. Auch fur die Re-
viere im Wirkbereich des Geltungsbereichs kann ein Verlust nicht ausgeschlossen werden, da es
aufgrund der Einzdunung und der Eingriinung der Anlage zu Zerschneidungs- und Barrierewirkun-
gen kommt, die bei den vorkommenden Arten ein Meideverhalten auslosen. Brutvogel des Offen-
landes halten bis zu 200 m Abstand zu Vertikalstrukturen. Somit kommt es zum Verlust von drei
Brutrevieren fur die Schafstelze innerhalb des Geltungsbereichs, zwei Brutrevieren fur die Feld-
lerche und je einem Brutrevier fur Rebhuhn und Wachtel im Geltungsbereichs des Vorhabens,
sodass fur diese Brutplatze ein Ausgleich zu leisten ist. Dazuistim raumlich-funktionalen Zusam-
menhang zu den bestehenden Vorkommen ein adaquater Ersatzin Form einervorgezogenen Aus-
gleichsmaBnahme (vgl. Kap. 5.2) zu schaffen.

Insgesamt bleibt unter der Berlicksichtigung der vorgezogenen AusgleichsmaBnahme (Alcer) die
Funktionalitat der Fortpflanzungs- und Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang gewahrt und
ein Eintreten des Verbotstatbestandes der Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten ge-
maB § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann ausgeschlossen werden.
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5 ARTSPEZIFISCHE VERMEIDUNGS-
UND VORGEZOGENE AUSGLEICHS-
MAISNAHMEN (CEF)

Durch die im Folgenden aufgelisteten MaBnahmen kénnen Storungen und Schadigungen be-
troffener Arten vermieden bzw. im Vorfeld ausgeglichen werden.

5.1 MABNAHMEN ZUR VERMEIDUNG ARTEN-
SCHUTZRECHTLICHER TATBESTANDE

VermeidungsmaBnahmen sind Vorkehrungen, die dafur sorgen, dass sich bestimmte negative
(Teil-)Wirkungen des Eingriffes nicht entfalten konnen.

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 23 ,,Son-
dergebiet GroBbatteriespeicher, westlich der StraBe Im Hackemoor® in Verbindung mit der
45. FNP-Anderung der Samtgemeinde Neuenkirchen und der damit verbundenen Errichtung ei-
nes BESS ist eine VermeidungsmaBnahme in Form einer Bauzeitenbeschrankung artenschutz-
rechtlich zu beachten, fur die ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan mit aufzuneh-
men ist.

VERMEIDUNGSMARBNAHME Vzr1 BAUZEITENBESCHRANKUNG

Um eine Stérung von Brutvogeln innerhalb der Brutzeit aufgrund von baulichen Tatigkeiten zu ver-
meiden und eine damit verbundene Totung sowie die Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten zu verhindern, ist eine Bauzeitenbeschrankung vorgesehen.

Die Baufeldfreimachung und die Baufeldvorbereitung bzw. sonstige Erstinanspruchnahme des
Plangebiets sind in Anlehnung an die flr jedermann geltenden gesetzlichen Vorgaben des § 39
BNatSchG innerhalb der Wintermonate und somit innerhalb des Zeitraums zwischen Anfang Ok-
tober und Ende Februar durchzufiihren. Der genannte Zeitraum schlieBt die Erstinanspruch-
nahme des Plangebiets innerhalb der Brutzeit europaischer Vogelarten (01. Marz bis 30. Septem-
ber), welche geschitzte Vogelarten und nicht geschutzte Vogelarten (,,Allerweltsarten®) umfasst,
aus.

Ist eine Baufeldfreimachungim Zeitraum der Bauzeitenbeschrankung erforderlich, kann diese er-
folgen, wenn durch eine/n Experten/in nachgewiesen wurde, dass keine Brutvogel im Bau-
feld/Wirkbereich des geplanten Batteriespeichers bzw. im Geltungsbereich durch das Vorhaben
betroffen sind. Die Uberpriifung muss unmittelbar vor der Baufeldfreimachung erfolgen, um eine
zwischenzeitliche Besiedlung der Flache auszuschlieBen. Sollte zwischen Baufeldfreiraumung
und Baubeginn ein Zeitraum von mehr als einem Tag liegen, sind ggf. VergramungsmaBnahmen
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durchzufiihren, um ein Briiten von Végeln im Baustellenbereich zu verhindern. Die Uberpriifung
erfolgt in Abstimmung mit der zustandigen Genehmigungsbehdrde.

5.2 MARBNAHMEN ZUM AUSGLEICH VON
BEEINTRACHTIGTEN LEBENSRAUMEN (CEF-
MARNAHMEN)

Vorgezogene AusgleichsmaBnahmen stellen artspezifische, bereits vor Beginn des geplanten
Vorhabens funktionsfahige MaBnahmen dar, die negative Wirkungen von Eingriffen auf der Seite
der betroffenen (Teil-)Population durch GegenmaBnahmen auffangen.

Die 6kologische Funktion isti. d. R. dann weiterhin erflllt, wenn die erforderlichen Habitatstruk-
turen in gleicher Qualitdt und GroBe erhalten bleiben bzw. nachgewiesen oder mit hinreichender
Sicherheit angenommen werden kann, dass es nicht zur Minderung des Fortpflanzungserfolgs
bzw. der Ruhemadglichkeiten der Tiere der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten kommen
kann. Mit der Formulierung ,,im raumlichen Zusammenhang® sind dabei ausschlieBlich Flachen
gemeint, die in einer engen funktionalen Beziehung zur betroffenen Lebensstatte stehen und ent-
sprechend dem artspezifischen Aktionsradius erreichbar sind.

Durch die im Folgenden aufgelisteten vorgezogenen MaBnahmen (CEF-MaBnahmen) kénnen
mogliche Storungen und Schadigungen betroffener Arten ausgeglichen werden. In den Prifbogen
(Anlage 2) wird bei den einzelnen Arten die relevante MaBnahme genannt.

CEF-MABNAHME A1cer ENTWICKLUNGSMARBNAMEN IM ACKERLAND FUR DIE FELDLERCHE,
DAS REBHUHN UND DIE WACHTEL

Um die Beeintrachtigung bzw. den Verlust der beiden durch die vorliegende Planung betroffenen
zwei Feldlerchenbrutpaare, des Brutreviers des Rebhuhns und des Brutreviers der Wachtel im
Wirkungsbereich des Batteriespeichers auszugleichen, ist ein adaquater Ersatz im rdumlich-
funktionalen Zusammenhang zu den erfassten Brutrevieren nachzuweisen.

Dieser erfolgt auf zwei Teilfldchen. Da sich die betroffenen Brutreviere im Bereich von Acker-
standorten befinden, ist die Aufwertung von Ackerstandorten hierfur eine geeignete MaBnahme.
Teilflache A befindet sich im Nahbereich nordlich angrenzend an das Vorhaben und weist eine
GroBe von etwa 1,7 ha auf. Die zweite Teilfldche B befindet sich mit einer GréBe von etwa 4,1 ha
sudlich des Vorhabens in einer Entfernung von etwa 10 km. Hierbei handelt es sich um eine Fla-
che der Stiftung Schoellerhof. Diese Ackerfldchen mussen einen ausreichenden Abstand zu Ver-
tikalstrukturen wie beispielsweise Geholzkulissen, Gebauden und Verkehrswegen aufweisen.
Die Anforderungen an Qualitat und Menge der Ausgleichsfladche orientieren sich an den Angaben
des LANUK NRW (2026a). Zur Kompensation der zuvor genannten Brutreviere wird jeweils 1 ha
Fldche benotigt, sodass sich ein Gesamtflachenbedarf von 4,0 ha ergibt. Die Umsetzung der
MaBnahme wird im Rahmen des stadtebaulichen Vertrages verbindlich geregelt.
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Konkret umfasst die Teilflache A der CEF-MaBnahme fur das Rebhuhn als Standvogel einen Teil-
bereich der Flurstticke 24/1 und 24/2, Flur 10 der Gemarkung Stidmerzen mit einer GesamtgroBe
von etwa 1,7 ha angrenzend zum Plangebiet. Der nordliche Bereich dieser Flache mit einer GroBe
von etwa 1,0 ha befindet sich in einem ausreichendem Abstand zu umliegenden Vertikalstruktu-
ren. Die weiteren 0,7 ha werden im Rahmen der Eingriffsregelung entwickelt und dienen ebenfalls
der Lebensraumentwicklung des Rebhuhns.

In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehorde des Landkreises Osnabruck wird die ausge-
wahlte Teilflache fur die Umsetzung der CEF-MaBnahme als geeignet erachtet. Die MaBnahme ist
in der Vegetationsperiode vor Baubeginn fertigzustellen, sodass im darauffolgenden Jahr eine
Wirksamkeit fir das Rebhuhn gegeben ist (vgl. Abb. 5-1).

o
Quelle: Q \
| © GeoBasis-DE/LGLN 2025 LGLN f
e
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i__ I Teilfliche A (1,7 ha / davon 1 ha CEF-MaBnahme) Y | Bllihstreifen

I3 Geltungsbereich i Schwarzbrache
[ Flurstiick

Abb. 5-1: Lage der Teilfldche A fiir das Rebhuhn der CEF-MaBnahme A1cge
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Die zweite Teilflache der CEF-MaBnahme fur die Feldlerche und die Wachtel umfasst konkret die
Flurstucke 1, 2,152/136 der Flur 8 sowie das Flurstick 17/1 der Flur 9 in der Gemarkung Vinte mit
einer GesamtgroBe von etwa 4,1 hain einer Entfernung von etwa 10 km zum Plangebiet innerhalb
der Samtgemeinde Neuenkirchen. Der westliche Bereich dieser Flache mit einer GroBe von etwa
3,0 ha befindet sich in ausreichendem Abstand zu umliegenden Vertikalstrukturen. Die weiteren
1,1 hawerdenim Rahmen der Eingriffsregelung entwickelt und dienen ebenfalls der Lebensraum-
entwicklung fur die Feldlerche und die Wachtel (vgl. Abb. 5-2).

In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehdrde des Landkreises Osnabrick wird die aus-
gewahlte Teilflache der Stiftung Schoellerhof fur die Umsetzung der CEF-MaBnahme als geeignet
erachtet. Die auszugleichenden Arten Feldlerche und Wachtel kommen in Abstimmung mit der
Stiftung Schoellerhof im Umfeld der Flache vor. Zudem ist die Optimierung der Flachen fur Feld-
vogel Gegenstand aktueller Bemuhungen der Stiftung. Vor diesem Hintergrund ist die Entnahme
von Uberhéltern und Ansitzwarten im Bereich der MaBnahmenfléche vorgesehen, sodass auch
die angrenzenden Flachen eine Eignung flur die Population aufweisen.

Vor dem Hintergrund bestehender Vorkommen der lokalen Population der dort auszugleichen-
den Arten (Feldlerche und Wachtel) im Umfeld der geplanten Ausgleichsflache, wird die Entfer-
nung von ca. 10 km zum geplantem Geltungsbereich auf Grundlage hochstrichterlicher Recht-
sprechung des BVG (BVerwG, Urt. v. 08.10.2025 - 9 A 2.24, Rand-Nr. 64ff) als geeignet erachtet.
Im zitierten Urteil wird fur die Feldlerche als Zugvogel dargelegt, dass sich diese nach Ruckkehr
aus den Winterquartieren ohnehin jedes Jahr einen neuen Brutplatz suchen muss. Die Mannchen
verteilen sich dabei nach ihrer Ruckkehr auf geeignet erscheinende Habitate. Die im Konkurrenz-
kampf unterlegenen Mannchen weichen in der Umgebung auf geeignete, unbesetzte Habitate
aus. Es kommt daher unabhangig vom im Urteil genannten Vorhaben in jedem Jahr zu Verschie-
bungen. In diesem Sinne ist auch im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass die betroffenen
Arten auf die oben genannte Teilflache der CEF-MaBnahmein ca. 10 km Entfernunginnerhalb der
lokalen Population der Samtgemeinde Neuenkirchen ausweichen konnen.

Die auf den genannten Teilflachen im Rahmen der Eingriffsregelung zu entwickelnden Lebens-
raumaufwertungen als Ackerbrache und BlUhstreifen auf bisher intensiv genutztem Ackerland
kommt den Feldvogeln ebenfalls zu Gute. Somit kann festgehalten werden, dass durch diese
deutliche Aufwertung auf den beiden Teilfldchen Uber die auszugleichenden Brutreviere hinaus,
zusatzlicher Lebensraum geboten wird.

?’%’Z.x KORTEMEIER BROKMANN

¢

= LANDSCHAFTSARCHITEKTEN



GEMEINDE MERZEN
Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 23
Artenschutzbeitrag

1 © GeoBasis-DE/LGLN 2025 LGLN

!__:} Teilflache B (4,1 ha / davon 3 ha CEF-MaBnahme)

"1 Flurstiick
| Bluhflache
| Schwarzbrache

Abb. 5-2: Lage der Teilfldche B fiir die Feldlerche und die Wachtel der CEF-MaBnahme A1cgr

Auf den oben benannten Flurstucken sind auf insgesamt 4 ha Flache auf jeweils zwei Teilflachen
die folgenden Anforderungen an die CEF-MaBnahme zu erflllen. Die verbleibenden Flachenan-
teile werden im Rahmen der Eingriffsregelung identisch entwickelt.

ANLAGE EINER KOMBINATIONSMARBNAHME AUF ACKER

Bei den MaBnahmenflachen handelt es sich um Ackerflachen, fur die eine dauerhafte Anlage ei-
ner insgesamt etwa 4 ha groBen KombinationsmaBnahme aus Schwarzbrache und Blihstreifen
als erganzende Struktur vorgesehen ist. Fur die Anlage dieser KombinationsmaBnahme gelten
folgende Rahmenbedingungen:
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Schwarzbrache mit Selbstbegriinung auf 2/3 der Flache

Flache wird ausschlieBlich der Selbstbegriinung tberlassen.

Jahrliche Pflege der Schwarzbrache mit Selbstbegrunung innerhalb des Zeitraums zwischen
01. August und 01. April. Pflege der Flache durch Schlegeln, Mahd und Grubbern. Zur optima-
len Beforderung von Offenlandarten erfolgt die Mahd im Fruhjahr vor der Brutzeit.

Kein Befahren oder Bearbeiten der Flache wahrend der Brut- und Aufzuchtzeit vom 01. April
biszum 01. August.

Ergdnzung der MaBnahme durch Anlage von Bluhstreifen.

Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Dungemitteln ist ausgeschlossen.

Bliihflache auf 1/3 der Flache (als erganzende Struktur)

Es wird zertifiziertes Saatgut aus gebietseigenen bzw. regionalen Herklnften verwendet. Die
Ansaat- und Pflegeanleitung des Herstellers ist zu beachten, wobei die Saatgutmenge zur Er-
zielung eines luckigen Bestandes auf 50 bis 70 % der ublichen Ausbringungsmenge reduziert
werden kann. Es wird eine funfjahrige Ansaatmischung mit mindestens 20 Arten und ohne be-
sonders hochwichsige Arten verwendet.

Einsaatder Bluhflache auBerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit im Spatsommer (August/Septem-
ber) oder im Fruhjahr bis spatestens Ende Marz.

Pflege der Bluhfldche durch jahrliche Mahd im Zeitraum von 01. August bis zum 01. April.
o Schnitthéhe mindestens 10 cm und Abtransport des Schnittguts.
o 1.Mahd auf 50 % der Flache unmittelbar nach der Brutzeit.

o 2. Mahd bei Bedarf ca. 8 bis 10 Wochen spater auf dem Rest der Bluhflache, ggf. Pflege-
schnitt der Uber den Winter stehengebliebenen Bestande im zeitigen Fruhjahr vor Beginn
der Brutzeit.

o Nach spatestens funf Jahren Neuanlage der Blihflache erforderlich.

o Bei erfolgreicher Erstbrut sind fur eine optimale Entwicklung der Bluhflache Pflegeschnitte
ab Ende Juli zu bevorzugen. Die Pflegetermine vor dem 01. August erfolgen in Absprache
mit der unteren Naturschutzbehdrde.

Kein Befahren, Bearbeiten oder Mahen der Flache wahrend der Brut- und Aufzuchtzeit vom
01. April bis zum 01. August.

m Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Dingemitteln ist ausgeschlossen.
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6 ERGEBNIS DES ARTENSCHUTZ-
BEITRAGES

Als Ergebnis des Artenschutzbeitrags wird festgestellt, dass unter Berlcksichtigung der im Rah-
men der Artenschutzprifung vorgesehenen MaBnahmen der Eintritt von vorhabenbedingten Ver-
botstatbestanden nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden kann.

Eine Totung und Stoérung von Individuen (Verbotstatbestande gemaB § 44 Abs.1 Nr.1 und 2
BNatSchG) kann durch die VermeidungsmaBnahme der Bauzeitenbeschrankung vermieden wer-
den. Somit kann ein Eintreten der Verbotstatbestande der Totung und der Stérung von Individuen
innerhalb des Geltungsbereichs und in dessen Umgebung ausgeschlossen werden. Zudem weist
das Untersuchungsgebiet eine deutliche Vorbelastung durch das 380-kV-Umspannwerk (Netz-
verknupfungspunkt) der Amprion GmbH sowie das angrenzende 110-kV-Umspannwerk der
Westnetz GmbH und die durch das Untersuchungsgebiet verlaufenden 380-kV-Leitungen auf.

Auch eine Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann durch die
vorgezogene AusgleichsmaBnahme (CEF) Alcer ,EntwicklungsmaBnamen im Ackerland fir die
Feldlerche, das Rebhuhn und die Wachtel“ vermieden werden. Somit kann das Eintreten des Ver-
botstatbestandes der Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten ge-
man 8§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG innerhalb des Geltungsbereichs und in dessen Umgebung aus-
geschlossen werden.

Fur die vorliegende Planung gilt zudem die Umsetzung von artspezifischen VermeidungsmaBnah-
men. Es wird eine Bauzeitenbeschrankung zum Schutz von Brutvogeln vor Totung und Stérung
umgesetzt.

Insgesamt kann der Eintritt von vorhabenbedingten Verbotstatbestanden nach 8 44 Abs. 1 Nr. 1-
3 BNatSchG durch die im Rahmen der Artenschutzprufung vorgesehenen Vermeidungs- und vor-
gezogenen AusgleichsmaBnahmen ausgeschlossen werden.
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7 ZUSAMMENFASSUNG

Die Gemeinde Merzen plant die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 23
,Sondergebiet GroBbatteriespeicher, westlich der StraBe Im Hackemoor®, die mit der 45. Ande-
rung des Flachennutzungsplans (FNP) der Samtgemeinde Neuenkirchen (Anderungsbereich Mer-
zen) einhergeht. Beide Bauleitplanverfahren sollen gemaB § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren
durchgefuhrt werden und umfassen den deckungsgleichen Geltungsbereich. Dieser weist eine
Gesamtflache von etwa 7 ha auf. (vgl. Abb. 1-1)

Die Harmony Energy BESS 189 MZN GmbH plant innerhalb des Geltungsbereichs den Neubau
und den Betrieb einer netzgekoppelten Batteriespeicheranlage (BESS) mit Projektumspannwerk,
Trasse, Zaunanlage und zugehdrigen AuBen- und Nebenanlagen zur Speicherung und Ausspei-
cherung von Strom am Umspannwerk in Merzen. Das Vorhaben befindet sich in der Mitgliedsge-
meinde Merzen der Samtgemeinde Neuenkirchen im Norden des Landkreises Osnabriuck und
liegt westlich des 380-kV-Umspannwerks (Netzverknipfungspunkt) der Amprion GmbH. Das
BESS weist eine geplante Leistung von 300 MW und soll mittels eines Erdkabels mit dem Netzver-
knupfungspunkt verbunden werden. Die geplante Erdkabeltrasse ist nicht Gegenstand der bei-
den Bauleitplanverfahren.

Der vorliegende Artenschutzbeitrag (ASB) dient der Berticksichtigung der artenschutzrechtlichen
Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), mit denen die europarechtlichen Vor-
gaben in nationales Recht umgesetzt wurden.

Das Artenspektrum wurde anhand der im Kap. 2.4 beschriebenen Datengrundlagen (Avifaunisti-
sche Untersuchungen und Potenzialanalyse) ermittelt. Es erfolgte eine fachlich begriindete Aus-
wahl derjenigen Arten, deren Vorkommen und Betroffenheit aufgrund ihrer spezifischen Lebens-
raumanspruche im Untersuchungsgebiet moglich sind.

Im Rahmen der Vorprifung konnte eine Betroffenheit der gefahrdeten Brutvogelarten Feldlerche
(zwei Brutreviere), Goldammer (zwei Brutreviere), Rebhuhn (ein Brutrevier), Stieglitz (ein Brutre-
vier) und Wachtel (ein Brutrevier) sowie einiger Arten der Gilden ,,ungefahrdete Brutvogel der Wal-
der, Garten und Feldgehdlze“ und ,,ungefahrdete Brutvdgel der offenen bis halboffenen Feldflur®
nicht ausgeschlossen werden. Fir diese Arten und Gilden wurde eine vertiefende artenschutz-
rechtliche Prufung der Verbotstatbestande durchgeflhrt.

Als Ergebnis der vertiefenden Prufung kann eine artenschutzrechtliche Betroffenheit bzw. eine
Auslésung der Verbotstatbestande im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG durch die Umset-
zungvon artspezifischen VermeidungsmaBnahmen flr die Arten Feldlerche, Rebhuhn und Wach-
tel sowie vorgezogenen AusgleichsmaBnahmen fur den Geltungsbereich und dessen Umgebung
vermieden werden.

Fur , Allerweltsarten“ werden pauschale VermeidungsmaBnahmen vorgesehen. Hierzu wird im
Einzelnen auf den Umweltbericht verwiesen.
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Als Ergebnis des Artenschutzbeitrages wird festgestellt, dass es unter Berlcksichtigung der vor-
gesehenen Vermeidungs- und CEF-MaBnahmen nicht zu einem Eintritt artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestande kommt.

Herford, 30.04.2026

1. Lanblos

Martina Gaebler

Geschaftsfuhrung

,///Z:-. KORTEMEIER BROKMANN
= LANDSCHAFTSARCHITEKTEN



GEMEINDE MERZEN
Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 23
Artenschutzbeitrag

8 QUELLENVERZEICHNIS

ANDRETZKE, H., SCHIKORE, T. & SCHRODER, K. (2005)
Artsteckbriefe. - In: SUDBECK, P., ANDRETZKE, H., FISCHER, S., GEDEON, K., SCHIKORE, T.,
SCHRODER, K. & SUDFELDT, C. (Hrsg.): Methodenstandards zur Erfassung der
Brutvogel Deutschlands. Radolfzell.

BAUMANN, K., KASTNER, F., BORKENSTEIN, A., BURKART, W., JODICKE, R. & QUANTE, U. (2021)
Rote Liste derin Niedersachsen und Bremen gefahrdeten Libellen mit
Gesamtverzeichnis 3. Fassung 31.12.2020. Informationsdienst Naturschutz
Niedersachsen 1/2021 S.3-37. Hrsg.: NLWKN .

BFN (2025)
Vollstandige Berichtsdaten. FFH Bericht 2025.

BMS - UMWELTPLANUNG GBR (2024)
Batteriespeicher Merzen (Landkreis Osnabrick) - Brutvogelerfassung 2024.

HUOPPOP, O., BAUER, H.-G., HAUPT, H., RYSLAVY, T., SUDBECK, P. & WAHL, J. (2013)
Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands, 1. Fassung, 31. Dezember 2012.

KIEL, E.-F. (2007)
Geschutzte Arten in Nordrhein-Westfalen: Vorkommen, Erhaltungszustand,
Gefahrdung, MaBnahmen..

KIRBERG, S. (2025)
Rote Liste und Gesamtartenliste der Sdugetiere in Niedersachsen und Bremen, 2.
Fassung - Stand 2024. - NLWKN (Hrsg.): Informationsdienst Naturschutz
Niedersachsen 1/2025. NIEDERSACHSISCHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT,
KUSTEN- UND NATURSCHUTZ.

KRUGER, T. & SANDKUHLER, K. (2022)
Rote Liste der Brutvogel Niedersachsens und Bremens. 9. Fassung, Oktober 2021.
Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen. - NIEDERSACHSISCHER LANDESBETRIEB
FUR WASSERWIRTSCHAFT, KUSTEN- UND NATURSCHUTZ.

LANA (2010)
Vollzugshinweise zum Artenschutzrecht.

LANUK NRW (2025)
Fachinformationssystem "Geschutzte Arten in Nordrhein-Westfalen" - Feldlerche. -
Website, abgerufen am 18. September 2025
[https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/grupp
e/voegel/massn/103035]. - LANDESAMT FUR NATUR, UMWELT UND KLIMA NORDRHEIN-
WESTFALEN.

LANUK NRW (2026a)
Fachinformationssystem "Geschutzte Arten in Nordrhein-Westfalen". - Website,
abgerufen am 30. Marz 2026
[https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/]. -
LANDESAMT FUR NATUR, UMWELT UND KLIMA NORDRHEIN-WESTFALEN.

/%z_.;. KORTEMEIER BROKMANN
= LANDSCHAFTSARCHITEKTEN



GEMEINDE MERZEN
Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 23
Artenschutzbeitrag

LANUK NRW (2026b)
Fachinformationssystem "Geschlitzte Arten in Nordrhein-Westfalen" - Wachtel. -
Website, abgerufen am 14. Januar 2026
[https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/grupp
e/voegel/massn/103026]. - LANDESAMT FUR NATUR, UMWELT UND KLIMA NORDRHEIN-
WESTFALEN.

LANUK NRW (2026¢)
Fachinformationssystem "Geschutzte Arten in Nordrhein-Westfalen" - Europaischer
Biber. - Website, abgerufen am 15. April 2026
[https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/]. -
LANDESAMT FUR NATUR, UMWELT UND KLIMA NORDRHEIN-WESTFALEN.

MEINIG, H., BOYE, P., DAHNE, M., HUTTERER, R. & LANG, J. (2020)
Rote Liste und Gesamtartenliste der Saugetiere (Mammalia) Deutschlands. Stand
2019. - Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (2): 73 S.

MKUNLV NRW (2016)
Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung
der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei
Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) - Rd.Erl v. 06.06.2016, - 1l 4 -
616.06.01.17. - MINISTERIUM FUR KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND
VERBRAUCHERSCHUTZ NRW.

NLSTBV (2011)
Anwendung der RLBP (Ausgabe 2009) bei StraBenbauprojekten in Niedersachsen.
Hinweise zur Vereinheitlichung der Arbeitsschritte zum landschaftspflegerischen
Begleitplan und zum Artenschutzbeitrag. - NIEDERSACHSISCHE LANDESBEHORDE FUR
STRABENBAU UND VERKEHR.

NLWKN (2011)
Vollzugshinweise flr Arten und Lebensraumtypen. - WMS-Dienst abgerufen am:
August 2015
[http://www.nlwkn.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=8083&article_i
d=46103&_psmand=26].

NLWKN (2018)
Gastvogel - wertvolle Bereiche 2018. - Geodatensatz. Download / Ausgabe am:
24. Juni 2025. - NIEDERSACHSISCHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT, KUSTEN-
UND NATURSCHUTZ.

NLWKN (2023b)
Nachweiskarten aller Fledermausarten.

OTT, J., CONZE, K.-J., GUNTHER, A., LOHR, M., MAUERSBERGER, R. & ROLAND, H.-J. &. (2021)
Rote Liste und Gesamtartenliste der Libellen (Odonata) Deutschlands. Ries, M.;
Balzer, S.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G.
(Red.): Rote Liste gefahrdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5:
Wirbellose Tiere (Teil 3). Hrsg.: LANDWIRTSCHAFTSVERLAG .

PobLoucky, R. & FISCHER, C. (2013)
Rote Listen und Gesamtartenlisten der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen
und Bremen. 4. Fassung, Stand Januar 2013. Informationsdienst Naturschutz
Niedersachsen. - HEFT 4/13.

z/’f%.;, KORTEMEIER BROKMANN
= LANDSCHAFTSARCHITEKTEN



GEMEINDE MERZEN
Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 23
Artenschutzbeitrag

ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020a)
Rote Liste und Gesamtartenliste der Amphibien (Amphibia) Deutschlands. - In: BFN
(Hrsg.): Rote Liste der Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Naturschutz und
Biologische Vielfalt 170 (4), Bonn - Bad Godesberg. - BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ.

ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020b)
Rote Liste und Gesamtartenliste der Reptilien (Reptilia) Deutschlands. - In: BFN
(Hrsg.): Rote Liste der Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Naturschutz und
Biologische Vielfalt 170 (3), Bonn - Bad Godesberg. - BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ.

RYSLAVY, T., BAUER, H.-G., GERLACH, B., HUPPOP, O., STAHMER, J., SUDBECK, P. & SUDFELDT, C. (2020)
Rote Liste der Brutvogel Deutschlands, 6. Fassung. - DEUTSCHER RAT FUR
VOGELSCHUTZ (Hrsg.): Berichte zum Vogelschutz, Heft 57. S. 13-112.

SUDBECK, P., ANDRETZKE, H., FISCHER, S., GEDEON, K., SCHIKORE, T., SCHRODER, K. & SUDFELDT, C.
(2005)
Methodenstandards zur Erfassung der Brutvogel Deutschlands. - Selbstverlag
Radolfzell.

THEUNERT, R. (2008a)
Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschutzten Arten -
Schutz, Gefahrdung, Lebensraume, Bestand, Verbreitung. Tabelle Teil A:
Wirbeltiere, Pflanzen und Pilze. Korrigierte Fassung 01. Januar 2015. - NLWKN
(Hrsg.): Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, Heft 3/2008. S. 69-141. -
NIEDERSACHSISCHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT, KUSTEN- UND NATURSCHUTZ.

THEUNERT, R. (2008b)
Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschutzten Arten —
Schutz, Gefahrdung, Lebensrdume, Bestand, Verbreitung. Tabelle Teil B: Wirbellose
Tiere. Korrigierte Fassung 01. Januar 2015. - NLWKN (Hrsg.): Informationsdienst
Naturschutz Niedersachsen, Heft 4/2008. NIEDERSACHSISCHER LANDESBETRIEB FUR
WASSERWIRTSCHAFT, KUSTEN- UND NATURSCHUTZ.

VON DRACHENFELS, O. (2023)
Kartierschlussel fur Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer
Berlicksichtigung der gesetzlich geschutzten Biotope sowie der Lebensraumtypen
von Anhang | der FFH-Richtlinie. Stand: Marz 2021, mit Korrekturen und
Anderungen, Stand 01. 03. 2023. - NLWKN (Hrsg.): Naturschutz und
Landschaftspflege in Niedersachsen, Heft A/4. NIEDERSACHSISCHER LANDESBETRIEB
FUR WASSERWIRTSCHAFT, KUSTEN- UND NATURSCHUTZ.

z/’f%.;, KORTEMEIER BROKMANN
= LANDSCHAFTSARCHITEKTEN



	Inhaltsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Anlagenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	1 Anlass und Aufgabenstellung
	2 Grundlagen
	2.1 Rechtliche Grundlagen
	2.2 Prüfverfahren
	Vorprüfung
	Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände
	Ausnahmeverfahren

	2.3 Artenspektrum
	2.3.1 Ermittlung der relevanten Arten
	2.3.2 Berücksichtigung sonstiger Artenvorkommen

	2.4 Verwendete Datengrundlagen
	2.4.1 Faunistische Untersuchungen
	2.4.2 Potenzialanalyse

	2.5 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes
	2.6 Beschreibung des Untersuchungsgebietes sowie der relevanten Habitatstrukturen
	2.6.1 Biotopstruktur des Untersuchungsgebiets
	2.6.2 Habitatkomplexe im Untersuchungsgebiet


	3 Stufe I – Vorprüfung (Artenspektrum und Wirkfaktoren)
	3.1 Vorprüfung des Artenspektrums
	3.1.1 Säugetiere
	3.1.2 Vögel
	Brutvögel
	Rastvögel

	3.1.3 Reptilien
	3.1.4 Amphibien
	3.1.5 Libellen
	3.1.6 Fische
	3.1.7 Weitere Artengruppen

	3.2 Vorprüfung der Wirkfaktoren
	3.2.1 Wirkfaktoren
	3.2.2 Auswirkungen der Wirkfaktoren auf die Artengruppen
	3.2.2.1 Säugetiere
	3.2.2.2 Vögel


	3.3 Ergebnis der Vorprüfung
	3.3.1 Säugetiere
	3.3.2 Vögel


	4 Stufe II – Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände
	4.1 Vögel
	Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren)
	Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung )
	Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstätten)


	5 Artspezifische Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaẞnahmen (CEF)
	5.1 Maẞnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Tatbestände
	Vermeidungsmaẞnahme VART1 Bauzeitenbeschränkung

	5.2 Maẞnahmen zum Ausgleich von beeinträchtigten Lebensräumen (CEF-Maẞnahmen)
	CEF-Maẞnahme A1CEF Entwicklungsmaẞnamen im Ackerland für die Feldlerche, das Rebhuhn und die Wachtel
	Anlage einer Kombinationsmaẞnahme auf Acker



	6 Ergebnis des Artenschutzbeitrages
	7 Zusammenfassung
	8 Quellenverzeichnis

